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Bundesnetzagentur

- fur die Landesregulierungsbehérde - Aktenzeichen: BK9-11/8095V

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs.1 Nr.1,2, 5
und 10 ARegV

wegen Festlegung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen
fiir die zweite Regulierungsperiode Gas (2013 bis 2017)

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur fir Elektrizitdt, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch den Vorsitzenden Helmut Fuf3,
den Beisitzer Dr. Jérg Mallossek
und den Beisitzer Roland Naas,

gegenliber der Stadtwerke )
gesetzlich vertreten durch die Geschaftsflihrung

- Netzbetreiber -
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enthait Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

am 25.02.2014 beschlossen:

1. Die kalenderjahrlichen Erldsobergrenzen des Netzbetreibers werden fir den
Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2017 gem&R Anlage A1. Kalender-
jdhrliche Erldsobergrenzen dieses Beschlusses festgelegt.

2. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres
— erstmalig zum 01.01.2013 — die Erldsobergrenze fur das jeweilige Kalender-
jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8
ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr.
4 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs.5 ARegV andern.

3. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Ubergang von Netzen, Netzzusammen-
schiissen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverziglich schriftlich bei
der Beschlusskammer anzuzeigen.
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GRUNDE

L. Sachverhalt

Die Beschlusskammer hat gemaR § 2 ARegV am 30.09.2011 von Amts wegen ein
Verfahren zur Bestimmung der Erldsobergrenzen nach § 4 Abs.1 und 2 ARegV ein-
geleitet. Die Landesregulierungsbehérde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen
Sitz hat, wurde gemaR § 55 Abs.1 S.2 EnWG liber die Einleitung des Verfahrens
informiert.

Mit Beschluss vom 08.07.2011 wurde dem Netzbetreiber unter dem Aktenzeichen
dieses Verfahrens die Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemaR § 24 ARegV
genehmigt.

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemaR § 6 Abs. 1 ARegV

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen des Netz-
betreibers hat die Beschlusskammer gemal § 6 Abs.1 ARegV eine Kostenpriifung
zur Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgefiihit. Die erforderlichen Kostendaten
des Netzbetreibers wurden auf Grundlage der Festlegung vom 13.04.2011 (BKS-
11/605-1 bis 7, ABI. 08/2011, S. 1438 ff.) erhoben. Die von der Beschiusskammer
danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber mit Schreiben vom
09.08.2012 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit Schreiben vom 27.08.2012
gemal § 67 Abs.1 EnWG Stellung genommen. Nach eingehender Wirdigung der
Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom
30.11.2012 die aus ihrer Sicht berlicksichtigungsfahigen Gesamtkosten mitgeteiit
(Anlagen | und II).

Aufgrund der Anderung der Rechtslage zum 01.01.2013 (§ 32 Abs. 7 GasNEV) wa-
ren die von der Beschlusskammer nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV i.V.m. § 29 Abs. 2
EnWG am 26.10.2011 bundeseinheitlich festgelegten Preisindizes (BK9-11/602)
nicht mehr heranzuziehen. Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a
GasNEV zu bestimmen. Fir die Neuberechnung des Ausgangsniveaus war eine zu-
satzliche Abfrage der Anlagengruppen IV.1.1 bis IV.1.3 durchzufihren. Hierfir hat
die Beschlusskammer am 10.07.2013 in einem Schreiben alle Unternehmen, die
Stahlirohrleitungen betreiben, aufgefordert, einen Erhebungsbogen auszufillen, in
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enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

dem die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der genannten Anla-
gengruppen fiir die einzelnen Jahresscheiben dargestellt ist. Diese Datenabfrage
bildete die Grundlage fiir die Zuordnung der entsprechenden Indexreihen.

Dartiber hinaus wird der die zugelassene Eigenkapitalquote tibersteigende Anteil des
Eigenkapitals gemal § 32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach § 7 Abs. 7
GasNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich danach als
Mittelwert des auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitts von drei durch die Deutsche Bundesbank veréffentlichten Umlaufsren-
diten.

2. 1. Anhdrung

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber unter anderem mit Schreiben vom
03.12.2012 Gelegenheit gemal § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichti-
gen vorldufigen Entscheidung der Beschlusskammer zu aulern. Der Netzbetreiber
hat unter anderem mit Schreiben vom 21.01.2013 und 11.02.2013 Stellung genom-
men.

3. vorlidufige Festlegung gemiR § 72 EnWG

Mit Beschluss vom 19.02.2013 hat die Beschlusskammer die Eriésobergrenzen des
Netzbetreibers fiir die zweite Regulierungsperiode vorlaufig gemaR § 72 EnWG fest-
gelegt, da der Beschiusskammer eine abschlieBende Feststellung des Regulierungs-
kontosaldos (§4 Abs. 1i. V. m. § 5 Abs. 4 ARegV sowie § 4 Abs. 1i.V.m. §7i.
V. m. Anlage 1 ARegV) zeitlich nicht mdglich war.

4. Bestimmung der Zu- und Abschldge gemiR §§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV

GemaR der Festlegung der Erlésobergrenzen der ersten Regulierungsperiode hatte
der Netzbetreiber jahrlich zum 01. Januar die Anpassungen der Erldsobergrenzen
nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie die den Anpassungen zugrunde liegenden Anderun-
gen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV
mitzuteilen. Ferner hatte er jeweils zum 30. Juni des darauf folgenden Kalenderjah-
res die zur Fihrung des Regulierungskontos nach § 5 ARegV notwendigen Daten
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mitzuteilen. Die Beschlusskammer hat auf dieser Basis die gemeldeten Anpassun-
gen nach § 4 Abs. 3 ARegV uberprift und offene Fragen mit dem Netzbetreiber ge-
klart. Sodann wurden die unter Beriicksichtigung aller moglichen Anpassungen (§ 4
Abs. 3, 4, § 26 ARegV) von der Beschlusskammer ermittelten zuldssigen Erlése dem
Netzbetreiber mit Schreiben vom 10.06.2011 und 12.02.2013 mitgeteilt. Der Netz-
betreiber wurde aufgefordert, der Beschlusskammer binnen 2 Wochen nach Zugang
des Schreibens mitzuteilen, ob Korrekturbedarf an den ermittelten zuldssigen Erl6-
sen besteht. Eine darauf basierende etwaige Anderung der ermittelten zul&ssigen
Erlése wurde dem Netzbetreiber ggf. mitgeteilt. AbschliieBend hat die Beschluss-
kammer die gemaR §§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV bei der Bestimmung der kalender-
jahrlichen Erlésobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode zu beriicksichtigenden
Zu- bzw. Abschlage ermittelt

5. 2. Anhérung

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 30.01.2014 Gele-
genheit gemal § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung
der Beschlusskammer zu duBern. In dem Schreiben fuhrt die Beschlusskammer aus,
dass in der Vergangenheit bereits Teilaspekte der geplanten Festlegung (z.B. die
Ermittlung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV) angehért worden seien.
Bislang nicht angehdrte Aspekte waren insbesondere die Anderungen des Aus-
gangsniveaus gemaR § 6 Abs. 1 ARegV aufgrund der Anderung der GasNEV durch
die Verordnung vom 14.08.2013 und die Bestimmung des Zu- und Abschidge gemaR
§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV.

Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schreiben vom 21.02.2014 Stellung ge-
nommen. Hierin fuhrt er aus, dass er im Rahmen der Bestimmung der Zu- und Ab-
schldge auf die Erlésobergrenzen hinsichtlich der im Jahr 2010 erzielten Mehrerldse,
die zu einer Anpassung der Entgelte im Jahr 2012 gefiihrt haben, von der optionalen
Sonderlésung Gebrauch machen mdéchte. Dies hat die Beschlusskammer in diesem
Beschluss umgesetzt.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen.
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. Rechtliche Wiirdigung
1. Zustindigkeit

Zustandige Regulierungsbehorde ist gemal § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die
Landesregulierungsbehdrde.

Die Bundesnetzagentur handeit in Wahrnehmung ihrer Aufgaben fur das Land
Schieswig-Holstein gemaB dem ,Verwaltungsabkommen Ober die Wahrnehmung
bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz* zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und dem Land Schleswig-Holstein vom 25./28.10.2005 (Be-
kanntmachung als Anlage zum Zustimmungsgesetz des Landes: Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt fiir Schieswig-Holstein Nr.17/2005, S.546 f. vom 22.12.2005; in Kraft
seit dem 23.12.2005).

2. Ermittlung der kalenderjahrlichen Erl6sobergrenzen
nach § 4 ARegV '

Die Festlegung der Eridsobergrenzen des Netzbetreibers fur die zweite Regulie-
rungsperiode Gas erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs.1 i.V.m. § 32 Abs.1 Nr.1 und
§ 4 Abs.1 und 2 ARegV.

Die Regulierungsbehérde bestimmt die Obergrenzen der zuldssigen Gesamterldse
eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Eridsobergrenze) gemaR § 4 Abs.1
ARegV nach Maf3gabe der §§ 5 bis 16 und 24 ARegV. Die Bestimmung der kalen-
derjahrlichen Erlésobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs.1 Nr. 1
ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG.

Gemall § 1 Abs.1 ARegV werden die Entgelte fir den Zugang zu Energieversor-
gungshnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei-
te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fiinf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV).
Die Beschlusskammer bestimmt die Erlésobergrenze flr jedes Kalenderjahr der ge-
samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs.2 S. 1 ARegV). Die kalenderjahrlichen Erlds-
obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Gas (2013 bis
2017) ergeben sich aus Anlage A1. Kalenderjahrliche Erldsobergrenzen , Zellen
E112 bis 1112.
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Die Bestimmung der kalenderjéhrlichen Eriésobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt
in der zweiten Regulierungsperiode gemaR § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage
1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel

EO t = KA dnb, t + (KA oo +(1—-V:)-KAb,o)-(\\//;'t —PFt]'EFt+Qt+(VK t— VKo) + St

0

Zur Bestimmung der Erlésobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni-
veau gemaR § 6 Abs.1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht be-
einflussbaren Kostenanteile (Kgnt), die voriilbergehend nicht beeinflussbaren
(KA vib,s) und die beeinflussbaren Kosten (KA,,) zu ermitteln. Zur Gewahrleistung
des gleichmaRigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs-
faktor (V) gemaR § 16 Abs.1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren
Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert fir die um den sektoralen Pro-
duktivitatsfortschritt (PF ;) bereinigten aligemeinen Geldwertentwickiung (VPIi/ VPIg)
nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF ;) nach § 10 ARegV, das Quali-
tatselement (Q¢) nach § 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S)
nach § 5 Abs.4 ARegV.

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der fiir die
zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des
Netzbetreibers findet sich in Anlage A1. Kalenderjidhrliche Erlésobergrenzen.

2.1. Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittiung der ka-
lenderjdhrlichen Erlésobergrenzen nach § 6 ARegV

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlésobergrenze erfolgt
auf Grundlage des § 6 ARegV. Fir die zweite Regulierungsperiode ist gemaR § 6
Abs.1 ARegV eine Kostenpriifung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1
GasNEV durchzufiihren.

Die Kostenpriifung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor
Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge-
schlossenen Geschéftsjahres. Dabei gilt gemaR § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen-
derjahr, in dem das der Kostenpriifung zugrunde liegende Geschéftsjahr endet, als
Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenpriifung auf der
Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2010.
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Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2010 er-
gibt sich aus Anlagen | und Il.

2.2, Ermittiung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-
teile nach § 11 Abs.2 ARegV

Von dem gemaR § 6 Abs.1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Héhe der nach
§ 11 Abs.2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr der
jeweiligen Regulierungsperiode (KA g4nb0) zu bestimmen (Anlage A1. Kalenderjahr-
liche Erlésobergrenzen, Zelle B60).

Im vereinfachten Verfahren gelten gemaR § 24 Abs.2 S.3 ARegV 45 Prozent der
nach § 14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein-
flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (Anlage A1. Kalenderjdhrliche
Erlésobergrenzen, Zellen D60 bis L 60). Bei der Ermittlung der Gesamtkosten blei-
ben gemaRl § 24 Abs.2 S.4 ARegV die Konzessionsabgaben unberiicksichtigt.

2.21. Kosten fiir die erforderliche Inanspruchnahme der vorgela-
gerten Netzebene

Far den Netzbetreiber wurden im Ausgangsniveau nach § 6 Abs.1 ARegV Kosten fiir
die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen in Hoéhe von
bericksichtigt.

23. Ermittlung der voriibergehend nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile nach § 11 Abs.3 ARegV

Als vorlibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA yns, 0) gelten gemaf
§ 11 Abs.3 S.1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten Effizienzwert (EW)
multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren
Kostenanteile (KA gnp, 0). Somit gilt:

KA vnb,0 = (GK — KA 4np, o) * EW

In diesen sind gemal § 11 Abs.3 S.2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel-

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die
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Hdhe der voribergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage A1. Kalenderjahr-
liche Erlésobergrenzen, Zellen E76 bis 176 zu entnehmen.

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren fiir die zweite Regulierungspe-
riode einen gemittelten Effizienzwert gemaR § 24 Abs.1 S.2 ARegV in Héhe von

89,97 Prozent
zu Grunde zu legen.

Nach § 24 Abs.2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein-
fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher
Wert aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den §§ 12 bis 14 ARegV fir
die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig-
ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) gebildet.

Far Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet.
Eine getrennte Berechnung fur Strom und Gas verhindert, dass der gemitteite Effi-
zienzwert der Stromnetzbetreiber héher ins Gewicht félit als derjenige fur Gasnetz-
betreiber und tragt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche fiir Strom- und Gas-
netze Rechnung.

Die Begriindung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S.69) nennt als mégliche
Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlése, die Zahl der Zahlpunkte oder Kunden. Als
Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht
standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abziiglich der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich-
tungsmerkmal flieRen indirekt samtliche Strukturparameter ein, welche die Héhe des
Effizienzwertes beeinflussen.

2.4. Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11
Abs.4 ARegV

Ein wesentliches Elemént zur Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen
in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V ) gleich-
maRig abzubauende individuelle monetar bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers,
deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss
(§ 16 Abs.1 S.1 und 3 ARegV). Die monetéar bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei-
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bers (I o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (KA 4nb,0) und
den mit dem Effizienzwert gemaR § 15 Abs.3 S.1 ARegV (EW) multiplizierten Ge-
samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile
(§ 15 Abs.3 S.2 ARegV). Somit gilt:

lo = (GK — KA 4n,0) — (GK — KA gnp0) * EW

24.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemaR § 11 Abs.4 ARegV alle Kostenantei-
le, die nicht dauerhaft oder voriibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind.
Die H6he der beeinflussbaren Kosten ist Anlage A1. Kalenderjdhrliche Eridsober-
grenzen, Zelle D74 zu entnehmen.

24.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV

Die Festlegung der Erlésobergrenze durch die Regulierungsbehérde hat gemal
§ 16 Abs.1 S.1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV ermit-
telten, monetar bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA o) unter
Anwendung eines Verteilungsfaktors (V) rechnerisch innerhaib einer oder mehrerer
Regulierungsperioden gleichméRig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe).

Fur die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe geman
§ 16 Abs.1 S.3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Ineffi-
zienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie-
rungsperiode dauert gemaR § 3 Abs. 2 ARegV fiinf Jahre. Somit hat der Abbau der
ermittelten monetér bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in-
nerhalb von finf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (Vi)
von 0,2 * t.

th' * £ Vg
2013 1 0,2
2014 2 0,4
2015 3 0,6
2016 4 0,8
2017 5 1,0
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Die Hohe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2
ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage A1. Kalenderjdhrliche
Erlésobergrenzen, Zellen E78 bis 178.

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV

Gemal § 8 ARegV ergibt sich der Wert fur die aligemeine Geldwertentwicklung aus
dem durch das Statistische Bundesamt verdffentlichten Verbraucherpreisgesamtin-
dex (VPI). Fur die Bestimmung der Eriésobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird
der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, fiir das die Erlésobergrenze gilt,
verwendet (VPIl;). Dieser wird ins Verhéltnis gesetzt zum VPI fiir das Basisjahr
(VPly).

Basisjahr ist gemaR § 6 Abs.1 ARegV das Jahr 2010. GemaR Statistischem Bundes-
amt betragt der VPI fur das Jahr 2010 100,00, fiir das Jahr 2011 102,10 und fur das
Jahr 2012 104,10 (abrufbar im Internet unter: https:/iwww-
genesis.destatis.de/genesis/online > Suche nach: 61111-0001). Entsprechend dem
Term VPI/ VPl der in Anlage 1 zu § 7 ARegV aufgefithrten Regulierungsformel
ergibt das Verhaltnis des VPI fir das Jahr 2011 zum VP! fir das Jahr 2010 flr das
erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen Inflationsfaktor in H6he von
1,0210 und fir das Jahr 2014 ein Inflationsfaktor von 1,0410. Da den Netzbetreibern
im Herbst 2012 fur die Kalkulation der Netzentgeite 2013 lediglich die Indexreihe auf
Basis des Jahres 2005 zuf Verfiigung stand, geht die Beschlusskammer fir 2011

von einem Indexwert 102,31 aus, der sich aus der Division der Indexwerte 110,7 und
108,2 ergibt. Dies sind die Indexwerte fiir 2010 und 2011 mit dem Basisjahr 2005.

Fiir die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2017) hat die Be-
schlusskammer die relative prozentuale Veradnderung des VPI des Jahres 2012
(104,10) gegeniiber 2011 (102,10) eskaliert, da im Zeitpunkt der Beschlussfassung
noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2015 vor-
liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmaRig, da der Netz-
betreiber einerseits gemaR § 4 Abs.3 S.1 ARegV bei einer Anderung des Verbrau-
cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlésobergrenze ver-
pflichtet ist und so andererseits eine mdéglichst sachgerechte Abschatzung der zu-
kinftigen Entwicklung des VP! erfolgen kann.
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Es wurden somit folgende VPI-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung mit
Ausnahme fiir die Jahre 2010 und 2012 auf zwei Nachkommastellen gerundet ange-

zeigt):

Jahr ; VPI

2010 100,00
2011 102,317
2012 104,10
2013 106,14
2014 108,22
2015 110,34

Fur das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemat ein
Inflationsfaktor in Héhe von 1,0614, fir das vierte Jahr der zweiten Regulierungspe-
riode (2016) ein Infiationsfaktor in Hohe von 1,0822 und fiir das fiinfte Jahr der zwei-
ten Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Héhe von 1,1034 (alle Werte
wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. Die Inflationsfaktoren
fur die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr — d. h. die relative prozentuale
Anderung des VPI des jeweiligen Jahres gegeniiber dem VPI des Basisjahres 2010
— ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Prozentwert dargesteilt:

Jahr VPI, TVPI,
2013 | 2,31%’
2014 4,10%
2015 6,14%
2016 8,22%
2017 10,34%

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der
kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen der Jahre 2013 bis 2017 beriicksichtigt (Anlage
A1. Kalenderjédhrliche Eridsobergrenzen, Zellen H13 bis H17).

2.6. Genereller sektoraler Produktivitatsfaktor nach § 9 ARegV

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Eridsobergrenzen zu
bertcksichtigen, wie sich die Produktivitdt der gesamten Branche abweichend von

' Die Berechnung erfolgt mit sieben Nachkommastellen.
% Siehe Anmerkungen im vorangegangenen Text.
® Siehe Anmerkungen im vorangegangenen Text.
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der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro-
duktivitatsfaktor (PF y).

Gemal § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitatsfaktor aus der
Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitatsfortschritts vom gesamtwirtschaft-
lichen Produktivitatsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent-
wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelit.

In der zweiten Regulierungsperiode betragt der generelle sektorale Produktivitétsfak-
tor fur Gas- und- Stromnetzbetreiber jahrlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der
Bundesgerichtshof hat die Rechtm&Bigkeit der Regelung iber den generellen sekt-
oralen Produktivitatsfaktor nach § 9 ARegV bestétigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16 ff.).

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF ; als der generelle sektorale Produkti-
vitatsfaktor nach MaBgabe des § 9 ARegV definiert, der die Verdnderungen des ge-
nerellen sektoralen Produktivitdtsfaktors fiir das Jahr t der jeweiligen Regulierungs-
periode im Verhaltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver-
anderungen des generellen sektoralen Produktivitatsfaktors fiir das Jahr t der jeweili-
gen Regulierungsperiode im Verhaltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode
(PF¢y ergeben sich demgemaR mittels des folgenden Algorithmus:
PF{=(1+0,015)*t -1 (Anlage A1. Kalenderjahrliche Erlésobergrenzen, Zellen
113 bis 117).

27. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV

Sofern der Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender-
jahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV
beantragt hat, wird tiber diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden.

2.8. Qualitidtselement nach § 19 ARegV

Auf die Erlésobergrenzen werden gemaR § 24 Abs. 3 ARegV im vereinfachten Ver-
fahren keine Zu- oder Abschldge nach MaRgabe des § 19 ARegV vorgenommen.
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2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs.4 ARegV

Die Differenz zwischen den zuldssigen Erlésen und den vom Netzbetreiber unter Be-
riicksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlésen wird gemag
§ 5 Abs.1 S.1 ARegV jahrlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt ge-
maB § 5 Abs.1 S.2 ARegV fir die Differenz zwischen den fir das Kalenderjahr tat-
sachlich entstandenen Kosten fiir die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen
und den in der Erlésobergrenze diesbeziiglich enthaltenen Ansétzen.

Die Differenzen sind gemaR § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Hdhe des im jeweiligen Kalen-
derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge-
bundene Betrag ergibt sich gemaR § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von
Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemaR §5
Abs. 2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre
bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veréffentlichten Um-
laufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten.

Ubersteigen die tatsachlich erzielten Erlése die nach § 4 ARegV zuldssigen Erlose
des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind gemaR § 5
Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach MaRRgabe des § 17
ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erldsobergrenze innerhalb der Regulie-
rungsperiode auf Grund der Anderungen der jahrlich verbuchten Differenzen nach
§ 5 Abs. 1 ARegV findet gemaR § 5 Abs. 4 S.4 ARegV nicht statt.

Die Bundesnetzagentur hat gemaR §5 Abs. 4 S.1 ARegV i.V.m. § 34 Abs.2
ARegV Saldo des Regulierungskontos fiir die Kalenderjahre 2009, 2010 und 2011
ermittelt. Die Ermittlung des Regulierungskontosaldos ist in Anlage R beschrieben.
Der Ausgleich des Regulierungskontos erfolgt gemaR § 5 Abs. 4 S. 2 ARegV durch
gleichméaRig Uber die zweite Regulierungsperiode verteilte Zu- oder Abschidge. Die
Hohe der zu berlicksichtigenden Zu- oder Abschldge ist Anlage A1. Kalenderjdhrli-
che Erlésobergrenzen, Zellen E98 bis | 98 zu entnehmen.
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lil. Meldepflichten

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundiage der § 29 Abs. 1 EnWG
i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV.

GemaR § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Anderung des Verbrau-
cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erldsobergrenze jeweils zum
1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Anderung von
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs.2 S. 1 Nr. 4 und 8
ARegV und volatilen Kostenanteilen gemal § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten
Festlegung der Eridsobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die-
sen Fallen nicht.

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlésober-
grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegriindung in der Festlegung aufzunehmen
(BR-Drs. 417/ 07, S. 44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlésobergrenzen
wird daher gemal § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals
ausdricklich angeordnet. Dies dient der Durchsetzung der Rechtslage, da hiermit die
Méglichkeit eréffnet wird, die Verpflichtung nach § 94 EnWG durchzusetzen.

Iv. Netziibergiange

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundiage der § 29 Abs.1 EnWG
i.V.m. §32Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV.

GemaR § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Ubergang von Net-
zen, Netzzusammenschliissen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen.
Nach MaRigabe der §§ 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die
Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den
§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den
zulassigen Datentragern und Ubertragungswegen treffen. In Austibung dieser Be-
fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zégern den Uber-
gang von Netzen, Netzzusammenschliissen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV
anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah
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von dem Sachverhalt erfahrt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26
ARegV eingehalten werden. Die Anordnung dient der Durchsetzung der Rechtslage,
da hiermit die Mdglichkeit erdffnet wird, die Verpflichtung nach § 94 EnWG durchzu-
setzen.

V. Gebiihren

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG.

VL. Anlagenverweis
Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses:
o Anlage A1 (Kalenderjahrliche Erlésobergrenzen)

o Anlage I-NB (Kostendaten) nebst Anlage 1-NB (Gesamtkosten), Anlage 2.1-
NB (kalk. Abschreibungen), Anlage 2.2-NB (kalk. RBW), Anlage 3-NB (BNV
1), Anlage 4-NB (kalk. EKVZ), Anlage 5-NB (kalk. GewSt), Anlage 6-NB
(kalk. RBW + kalk. Abschreibungen)

o Anlage Il (Beispielrechnung Kapitalkosten)
o Anlage Pl und Anlage EK-Zins § 7 Abs. 7 GasNEV

o Anlage R nebst Anlage R1.1. (Saldo), Anlage R1.2. (Differenzbetrage), An-
lage R2 (Erlésobergrenze) inklusive Anlage R2.1 (Nachrechnung 2010) und
Anlage R.2.2. (Nachrechnung 2011) sowie Anlage R3 (erzielbare Erlse).

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetz-
agentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es geniigt, wenn
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Schieswig-Holsteinischen Oberlandesge-
richt (Hausanschrift: Gottorfstrale 2, 24837 Schleswig) eingeht.
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Die Beschwerde ist zu begrinden. Die Frist fir die Beschwerdebegriindung betrégt
einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag
von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verldngert werden. Die Be-
schwerdebegriindung muss die Erkldrung, inwieweit der Beschluss angefochten und
seine Abanderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen
und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stiitzt, enthalten. Die Beschwerde-
schrift und Beschwerdebegriindung milssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet
sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs.1 EnWG).

Bonn, den 25.02.2014

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

He%& Dr. Jérg Mallossek Roland Naas
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enthélt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse Anlage I-NB

Bestimmung des Ausgangsniveaus der
kalenderjahrlichen Erldsobergrenzen nach § 6 Abs. 1 ARegV

GemaR § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV ermittelt die Beschlusskammer das Ausgangsniveau fir die
Bestimmung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen in der zweiten Regulierungsperiode
durch eine Kostenpriifung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 der GasNEV. Die
zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2013. Die Kostenpriifung erfolgt nach § 6 Abs.
1 8. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulierungsperiode auf der
Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschéftsjahres. Dabei gilt gemaR § 6
Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der Kostenpriifung zugrunde liegende
Geschiftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die
Kostenprifung auf der Grundiage der Kostendaten des Basisjahres 2010.

Fur die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjahrlichen Eriésobergrenzen fir die
zweite Regulierungsperiode Gas (2013 bis 2017) sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 S. 1
ARegV i.V.m. §§ 4 bis 9 GasNEV zu ermitteln. GemaR § 4 Abs. 2 GasNEV setzen sich die
Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5 GasNEV, den kalkulatorischen
Abschreibungen nach § 6 GasNEV, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7
GasNEV sowie den kalkulatorischen Steuern nach §8 GasNEV, unter Abzug der
kostenmindernden Erlése und Ertrdge nach §9 GasNEV, zusammen. Bilanzielle und
kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen Bezug zum Netzbetrieb
aufweisen (§4 Abs.1S.1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukiurell
vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1
EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach
einstellen wiirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). Gemal § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die
Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. GasNEV statuiert, ist dabei die
Berlicksichtigung von Plankosten und -erldsen ausgeschlossen. Kosten und Erlése bzw.
Ertrage, die dem Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des Geschéftsjahres
beruhen, auf das sich die Kostenpriifung bezieht, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu
beriicksichtigen.

Die so ermittelten Netzkosten, die gem. § 6 Abs. 1 ARegV das Ausgangsniveau fir die
Bestimmung der Erlésobergrenzen bilden, ergeben sich aus Anlage 1-NB (Zelle F105) und
betragen
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Die Beschlusskammer hat der Prifung, neben dem nach § 6 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 28
GasNEV vorzulegenden Bericht, den Erhebungsbogen zu Grunde gelegt, der vom
Netzbetreiber Gber das Energiedatenportal ibermittelt wurde. Bei der Ubermittlung wurde die
Bezeichnung der XLS-Datei mit einem Datum und einem sog. Hashwert versehen, um eine
eindeutige Kennzeichnung der Datei zu ermdglichen. Welcher Erhebungsbogen der Prifung
zu Grunde gelegt wurde, ist den Anlagen 1-NB bis 6-NB (jeweils Zelle B9) zu entnehmen.

1. Aufwandsgleiche Kosten

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berlicksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netzbetrieb
aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell
vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S.
1 EnNWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach
einstellen wiirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG).

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zum
Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursachlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen
oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht zu beriicksichtigen.
DemgemaB sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach
dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitdten zuzuordnen sind, grundsatzlich nicht
auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht beriicksichtigungsfahig.

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet flr die Tatsache, dass die geltend
gemachten Aufwendungen tatsadchlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der
Natur der zu prifenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswesen des
Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgange sind der Beschiusskammer nicht
bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt
und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz
entgegen. Der Pflicht der Behdrde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklaren
(§ 68 ENWG und 24 VwWVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegentber;
die Mitwirkungslast begrenzt die Amtsaufkldrungspflicht der Verwaltungsbehdrde. Diese
braucht entscheidungserhebliche Tatsachen nicht zu ermittein, die der Betroffene ihr zu
unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405).
Nicht nachgewiesene Kosten sind nicht anerkennungsfahig (so auch: OLG Disseldorf, VI-3
Kart. 472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08).

Die Berlcksichtigung von Plankosten und -eridésen ist gem. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV
ausgeschiossen. § 6 Abs. 3 8. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS GasNEV bei der
Durchfiihrung der Kostenpriifung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1
ARegV keine Anwendung findet. Kosten und Erlése bzw. Ertrage, die auf einer Besonderheit
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des Geschéfisjahres beruhen, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu
beriicksichtigen.

1.1. Aufwendungen fiir Betriebsfiihrung durch Dritte (Ziffer 1.1.2.3.)
Die vom Netzbetreiber geltend gemachten Aufwendungen fir durch Dritte erbrachte
Betriebsfiihrung waren in einer Héhe von nicht zu beriicksichtigen.

Der Netzbetreiber hat Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung in einer
Hoéhe von geltend gemacht. Die von dem Netzbetreiber geltend gemachten
Aufwendungen fur durch Dritte erbrachte Betriebsfihrung beruhen in Héhe von

auf einem Vertrag mit der Stadtwerke Neumdiinster Beteiligungen GmbH.

Netzbetreiber kénnen gemal § 4 Abs. 5a GasNEV Kosten oder Kostenbestandteile, die auf
Grund von Dienstieistungen durch Ditte anfallen, maximal in der H6he ansetzen, wie sie
anfielen, wenn sie die Leistung selbst erbringen wiirden. Ein effizientes, im Wettbewerb
stehendes Unternehmen wird nur dann Dienstleistungen bei Dritten beauftragen, wenn es
diese nicht giinstiger selbst erbringen kdnnte. Stellt sich die Dienstleistungserbringung durch
Dritte als wirtschaftlich giinstiger dar, so wird sich ein effizientes, im Wettbewerb stehendes
Unternehmen das glnstigste Angebot zur Erbringung der bendtigten Dienstleistungen
auswahlen. Die Preise fir die Erbringung von Dienstleistungen durch Dritte sind somit an
den kalkulatorischen Vorgaben der GasNEV zu messen. Liegt das gezahlte Entgelt dagegen
unterhalb der nach den kalkulatorischen Vorgaben der GasNEV ermittelten Kosten, sind
ausschlieBlich Kosten in der Héhe des tatsdchlich gezahlten Entgeltes anzusetzen. Daher
werden die kalkulatorischen Kosten des Dienstleistungserbringers nach den Ma@stédben der
GasNEYV gepriift. § 4 Abs. 5a GasNEV folgt insoweit dem Regelungsmodell des § 4 Abs. 5
GasNEV (BR-Drs. 312/10(B), S. 10). Fur letztere Regelung hat der BGH die hier verfolgte
Prafungsmethodik der Beschlusskammer vollumféanglich bestétigt (BGH, EnVR 79/07 -
~SWU Netz GmbH").

1.1.1. Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Neumiinster Beteiligungen GmbH
Der Netzbetreiber hat Aufwendungen fiir durch die Stadtwerke

erbrachte Betriebsfilhrung in einer Héhe von geltend gemacht. Diese
waren in H8he von nicht zu beriicksichtigen.

Mit Schreiben vom 27.08.2012 hat der Netzbetreiber die Aufwendungen fir durch Dritte
erbrachte Betriebsfithrung in aufgeschlisselter Form fir die Jahre 2009 bis 2011 dargelegt.
Die Ausfihrungen verdeutlichen, dass fir das Jahr 2010 in den Unterpositionen

Schadensbeseitigung, Reparatur und Instandhaltung eine Besonderheit des Geschéftsjahres
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vorliegt. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem Grunde oder der H6he nach auf
einer Besonderheit des Geschéftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenpriifung bezieht,
bleiben sie bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unberiicksichtigt.

Eine Besonderheit des Geschéftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs
nicht periodisch, im Laufe der zweiten Regulierungsperiode, wiederkehren, sondern
ausschlieBlich einmalig im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6
Abs. 3 S. 1 ARegV liegt die Uberlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines
bestimmten Geschéftsjahres als Grundlage fiir die Festlegung der Erldsobergrenzen dann
gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschéftsjahren in
der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 — ,EnBW Regional AG®). Mit
diesem Konzept ware nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kostenpriifung 2010 auch
insoweit Grundlage flir die Festsetzung der Eriésobergrenzen bildete, als dort
Besonderheiten beriicksichtigt sind, die ausschlieBlich in diesem Geschéftsjahr aufgetreten
sind. Dies kann der Fall sein, wenn in dem maRgeblichen Geschéftsjahr einmalige Effekte zu
verzeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant gegenUber den Kosten der Vorjahre
erhdhen. Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn der Netzbetreiber plausibel
darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, die im Laufe der
Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren.

Dies muss, dem Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch fir Erlése gelten; dies
verdeutlicht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer
,Kostenpriiffung” spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Priifung von
Eribsen nach § 9 GasNEV mit einbezogen ist.

Der Netzbetreiber filhrt in seinem Schreiben vom 27.08.2012 aus, dass die Aufwendungen
far Schadensbeseitigung mindestens alle 4 Jahre anfallen und daher ratierlich zu einem
Viertel anerkannt werden sollten. Die Beschlusskammer ist dieser Argumentation gefolgt und
hat die Aufwendungen fiir Schadensbeseitigung in einer Héhe von anerkannt.
Die Aufwendungen fur Reparatur und Instandhaltung wurden Gber die Regulierungsperiode
verratet. Es ergibt sich insgesamt eine Kirzung i.H.v.
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2. Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermoégens sowie Ermittiung
der kalkulatorischen Abschreibungen

Zur Gewidhrleistung eines langfristig angelegten, leistungsfahigen und zuverldssigen
Netzbetriebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegiiter als Kostenposition
bei der Ermittiung der Netzkosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 GasNEV). Fir die
Ermittiung der  kalkulatorischen  Abschreibungen und der  kalkulatorischen
Eigenkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des
Sachanlagevermdgens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen
ist gemall §6 Abs. 1 S. 3 GasNEV zu unterscheiden nach Anlagegiitern, die vor dem
01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegltern, die ab dem 01.01.2006 aktiviert
wurden (Neuanlage).

Bei Altanilagen werden fir den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermdgens (maximal
40 %) Tagesneuwerte als Basis fur die weiteren Berechnungen herangezogen (§ 6 Abs. 2
S.2 Nr. 1 GasNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung der historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Fir den fremdfinanzierten Anteil des
Anlagevermdgens bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten
den Ausgangspunkt fiir die weitere Wertermittiung (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV).

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuaniagen sind gem. § 6 Abs.4 GasNEV
ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der
linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 GasNEV) zu
ermitteln.

Zur lllustration der folgenden Darlegungen wird ergénzend ein fiktives Berechnungsbeispiel
in Anlage Il beigefiigt.

2:1- Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV
legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und
Herstellungskosten.

Entscheidend bei der fir die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermdgens
relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie den
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (Vgl. § 6 Abs. 3, 4
GasNEV). Diese Vorgabe verbietet es bspw., Anschaffungs- und Herstellungskosten durch
eine Rilckrechnung anhand zeitnaher Ublicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter
Einbeziehung qualitativer Veranderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. Die
Beschlusskammer geht davon aus, dass die angegebenen Anschaffungs- und

Herstellungskosten der H6he nach den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten
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entsprechen. Die Beschlusskammer behélt sich vor, die Ermittiung der angegebenen
Anschaffungs- und Herstellungskosten einer weiteren Uberpriifung zu unterziehen. Sollte sie
hierbei zu der Erkenntnis gelangen, dass die vom Netzbetreiber fir die Ermittlung der
kalkulatorischen  Kosten zugrunde gelegten errechneten Anschaffungs- und
Herstellungskosten nicht den historischen Anschaffungs- —und Herstellungskosten
entsprechen, wird sie von der in § 48 VWVIG normierten Méglichkeit der Riicknahme
Gebrauch machen.

Nach § 6 GasNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten
den Ausgangspunkt fur die Wertbestimmung des Sachanlagevermdégens, insofern die in
Rede stehenden Vermdégensteile betriebsnotwendig sind. Nicht betriebsnotwendige
Vermégensteile sind nicht anzusetzen. Zum notwendigen Betriebsvermdgen gehéren nach
allgemeiner Auffassung nicht nur Vermogensgegenstdnde, die unmittelbar dem
Betriebszweck dienen. Vielmehr genlgt es, wenn der Vermégensgegenstand mittelbar dem
Betrieb dient.

Nicht  aktivierten  sondern  z.B. Uber Instandhaltungsaufwand  finanzierten
Vermdgensgegenstanden fehlt die Ansatzfahigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstelit
werden muss, dass diese Betrdge in der Vergangenheit schon wieder verdient wurden, ist
der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu
belasten.

2.2 Netzkauf und vergleichbare Fallgestaltungen

Gemal § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen
Abschreibungen fiir den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gem. § 6 Abs. 4
GasNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig
aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten (,historische Anschaffungs- und
Herstellungskosten®) auszugehen. § 6 Abs. 6 GasNEV untersagt eine Abschreibung unter
Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle
einer Verdnderung der urspriinglichen Abschreibungsdauer. Nach der ausdriicklichen
Regelung des § 6 Abs. 7 GasNEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet
einer Anderung der Eigentumsverhéltnisse oder der Begriindung von Schuldverhaltnissen. In
den genannten Vorschriften kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass
ein Netzkauf oder vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhéhung der
beriicksichtigungsfahigen Netzkosten fllhren darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den
Interessen der Netznutzer an méglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingerdumt. lhre
sachliche Grundlage findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der
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Energieversorgungsnetze als natlirliche Monopole, die den Netznutzern regelmaRig keine
wettbewerblichen Ausweichmdglichkeiten lassen.

Far den Fall von Netzkadufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch eines
Netzbetreibers, bei der Ermittiung der kalkulatorischen Restwerte den Kaufpreis fir
erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W.,
Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 GasNEV durfen die Abschreibungsgrundlagen nicht verandert
werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur einmal und ohne Erhéhung der
Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 GasNEV
stellt Gberdies ausdriicklich klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im
Falle eines Eigentimerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veradnderung der
Abschreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen
,Kaufering“-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit fur die
wortgleiche StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.).

Der Netzbetreiber hat keine Angaben 2zu etwaigen Netzkaufen gemacht. Die
Beschlusskammer geht daher davon aus, dass Netzkaufe des Netzbetreibers nicht erfoigt
sind. Sie behédlt sich eine Ricknahme oder einen Widerruf der Festlegung der
Eriosobergrenzen fir den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit einen
Netzkauf getétigt haben sollte.

23. Tagesneuwerte

GemaR § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist fur die Ermittlung der kalkulatorischen
Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen — ausgehend von dem
jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2. GasNEV - die Summe aller
anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbetradge zu Grunde zu legen. Nach § 6 Abs. 3
S. 1 GasNEV ist der Tagesneuwert der unter Beriicksichtigung der technischen Entwicklung
maRgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrechnung der
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegiiter
auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes
nach §§ 6 Abs. 3 S. 2, 6a GasNEV zu erfolgen).

Aufgrund der Anderung der Rechtslage zum 1.1.2013 (§ 32 Abs. 7 GasNEV) waren die von
der Beschlusskammer nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV i.V.m. § 29 Abs. 2 EnWG am
26.10.2011 bundeseinheitlich festgelegten Preisindizes (BK9-11/602) nicht mehr
heranzuziehen. Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a GasNEV zu
bestimmen:
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Gemal § 6 Abs.3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 GasNEV sind folgende Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes heranzuziehen:

1. fir die Anlagengruppen 1.2 Grundstlicksanlagen, 1.3 Betriebsgebaude, 1.4
Verwaltungsgebéude,|11.8 Gebdude, Verkehrswege und V.9 Gebdude (Mess-, Regel-
und Zahleranlagen) der Anlage 1 die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebaude,
Bauleistungen am Bauwerk ohne Umsatzsteuer(Statistisches Bundesamt, Fachserie
17, Preisindizes flr die Bauwirtschaft);

2. fur die Anlagengruppen Rohrieitungen und Hausanschlussleitungen IV.1.1
Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen kathodisch geschiitzt, IV.1.3
Stahlleitungen bitumiert, IV.2 Grauguss (> DN 150), IV.3 Duktiler Guss, IV.4
Polyethylen (PE-HD) und IV.5 Polyvenyichlorid (PVC) der Anlage 1 die Indexreihe
Ortskandle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fiir die Bauwirtschaft);

3. fur die Anlagengruppen IV.1.1 Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen
kathodisch geschutzt und IV.1.3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die fiir den
Gastransport mit einem Druck gréRer als 16 bar ausgelegt sind, a) die Indexreihe
Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und —Rohrverbindungsstiicke aus Eisen und
Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 40 Prozent und b) die Indexreihe
Ortskanale, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fir die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 60
Prozent;

4. fur alle Gbrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 Grundstiicke
der Anlage 1, der index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne
Mineralblerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, index der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte).

§ 6a Abs. 2 GasNEV bestimmt, dass, sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des
Statistischen Bundesamtes nicht fir den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit verfiigbar
sind, der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen sind, die mit
den in Absatz 1 genannten Indexreihen zu verketten sind. Absatz 2 regelt neben den zu
verwendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren
bestimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit liegenden
Indexwertes der Indexreihe gemaR Absatz 1 durch den Indexwert der Ersatzindexreihe fir
dasselbe Beobachtungsjahr.ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem
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Verkettungsfaktor multipliziet und dadurch umbasiert. Dies fiihrt dazu, dass die
Preisdnderung unverdndert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der
Verkettungsmethodik in den Erlduterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16
und 17.

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen:

1. fir die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgeb&dude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne
Umsatzsteuer a) fiir den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche
Betriebsgebdude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fir die Bauwirtschaft) und b) fir den Zeitraum
vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte fiir 1913/1914 erstellte
Wohngebé&ude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fir die
Bauwirtschaft);

2. fur die Indexreihe Ortskandle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer a) fir den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanile,
Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt,
Fachserie 17, Preisindizes fur die Bauwirtschaft) und b) fir den Zeitraum vor 1958
die Indexreihe Wiederherstellungswerte fiir 1913/1914 erstellte Wohngebaude
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fir die Bauwirtschaft);

3. fur die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschiuss- und
Rohverbindungsstiicke aus Eisen und Stahl a) fir den Zeitraum von 2000 bis 2004
die Indexreihe Rohre aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17,
Index Erzeugerpreise gewerblicher Produkte), b) fir den Zeitraum von 1968 bis 1999
die Indexreihe Prazisionsstahlrohre, nahtlos und geschweifdt (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c)
fur den Zeitraum vor 1968 die Indexreihe Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt,
Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte);

4. fur die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne
Mineral6lerzeugnisse) fir den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte).

Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen werden gemafl § 6a Abs. 3 GasNEV
Indexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften
Anlagegutes ergibt sich durch die Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den
historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich
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aus dem Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und
ist auf vier Nachkommastellen zu runden.

Gilt das Basisjahr 2010, ergibt sich der Indexfaktor des Jahres t aus dem Quotienten des
Indexwertes des Jahres 2010 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den
indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des
Jahres 2010. Der Indexfaktor fiir das Basisjahr (hier: 2010) betrdgt somit 1. Bei
Anlagegiitern, welche im Jahr 2006 bis 2010 angeschafft wurden, handelt es sich um
Neuaniagen, so dass hierbei gemaR § 6 Absatz 4 der GasNEV keine Beriicksichtigung zu
Tagesneuwerten erfolgt und ein Faktorwert fiir diese Jahre nicht benétigt wird.

Die neue Fassung des § 6 GasNEV sieht vor, dass fiir die Rohrleitungen aus Stahl
(Anlagengruppe IV.1.1-1V.1.3 der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die
vom jeweiligen Druck der Leitung abhdngen. Fiur Rohrleitungen aus Stahl von héchstens 16
bar, ist hiernach am aktuelien Rand die Indexreihe ,Ortskanéle, Bauleistungen am Bauwerk
(Tiefbau), ohne Umsatzsteuer” (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fir
die Bauwirtschaft) anzuwenden. Fiir die Stahlrohrleitungen, die fiilr den Gastransport mit
einem Druck groRer als 16 bar ausgelegt sind, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu
40% aus der Indexreihe ,Stahirohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und -
Rohrverbindungsstiicke aus Eisen und Stahl* (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17,
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und zu 60% aus der Indexreihe
,Ortskanéle zusammensetzt.

Die so bestimmten Index- und Faktorwerte fiir die einzelnen Anlagengruppen ergeben sich
aus Aniage PI.

2.4, Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung

Die jahrichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der
Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem
01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt-
und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass fiur Altanlagen — im Gegensatz zu den
Neuanlagen — eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemal § 6 Abs. 2, 3 und 4
GasNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind gem. § 6 Abs. 5 S. 3
GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Daflir ist nach § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV jeweils ein
Zugang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen.
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Grundsticke darfen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass
Grundsticke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen
Anschaffungskosten anzusetzen sind. PlanméRige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3
S. 1 HGB nur fir solche Vermdgensgegenstande zulassig, deren Nutzung zeitlich begrenzt
ist, wobei sich die =zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des
Vermdégensgegenstandes ergeben muss, was bei Grundstiicken gerade nicht der Fall ist. In
der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV fiur Grundstlicke keine
begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfdhigen Positionen, wie z. B.
Bauten, Grundstiicksanteile enthalten sind, missen diese Positionen um die
Grundstiicksanteile gekirzt werden.

2.4.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung fiir Altanlagen

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Beriicksichtung der
Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 S. 1
GasNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu
legende Restwert zu Tagesneuwerten muiltipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt
durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte Abschreibungsanteil der
Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten mulitipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare
Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2S. 2 Nr. 1i.V.m. § 6 Abs. 3S. 1 und 2 GasNEV; § 6 Abs. 2 S.
2 Nr. 2 GasNEV).

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fur die Kalkulation nach GasNEV
durch §6 Abs. 2, 56 iV.m. §32 Abs. 3 und §6 Abs. 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der
kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln:

Restwert. . : Restwert :
W x EKQuote + s

Kalk. Jahresabschreibung; =
Restnutzungsdauer; Restnutzungsdauer,

x FKQuote

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer) gleich der
Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl
der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel beschreiben der
Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der
Restwert AK/HK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und Her-
stellungskosten.
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2.4.2. Kalkulatorische Jahresabschreibung fiir Neuaniagen

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den jeweiligen
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen
Abschreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich
demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und
der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV gewahlten Nutzungsdauer. Eine Bewertung
auf Basis der Tagesneuwerte entféllt fir Neuanlagen gemaR § 6 Abs. 4 GasNEV.

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fur die Kalkulation nach GasNEV
durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag
einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel zu ermitteln:

Kalk. Jahresabschreibung; = %
ND,

2.5. Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2010 ermitteln sich auf Basis der historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr
2010 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen.

Grundlage fiir die Ermittiung der kalkulatorischen Abschreibungen ist § 6 i.V.m. § 32 Abs. 3
GasNEV. Grundsatzlich gilt, dass jahrlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewdhnlichen
Nutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEYV linear abzuschreiben ist und die
jeweils fiir eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer fur die
Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverédndert zu lassen ist (§ 6 Abs. 2 und 5§
GasNEV).

Es werden die vom Netzbetreiber angegebenen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern
sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV befinden. Liegt die
gewdhlte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1
GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt.
Liegt die gewahlte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5
S. 1 GasNEV, wird der obere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde
gelegt.

2.6. Beriicksichtigungsfahige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische
Abschreibungen des Sachanlagevermdgens

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermdgens zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten (fiir Neuanlagen) wurden nach den vorstehend dargesteliten
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Grundsétzen ermittelt und ergeben sich — gegliedert nach Anlagengruppen — aus Anlage 6-
NB bzw. Anlage 2.1-NB (Zellen D12 -D52) und bezogen auf die kalkulatorischen
Restwerte Sachanlagevermdgens zu Tagesneuwerten (fiir Altanlagen) — jeweils gesondert
fur den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entféllt und ebenfalls gegliedert nach
Anlagengruppen — aus Anlage 6-NB bzw. Anlage 2.1-NB (Zellen B12 — C 52). Die Summe
der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermdégens ergibt sich aus Anlage 6-
NB bzw. Anlage 2.1-NB (Zelle E 52).

Die Anfangs- und Endbesténde der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens
zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (fir Neuanlagen) wurden nach den vorstehend
dargesteliten Grundsétzen ermittelt und ergeben sich — gegliedert nach Anlagengruppen —
aus Anlage 6-NB bzw. Anlage 2.2-NB (Zellen D12 - D52 und G12 - G 52) und bezogen
auf die kalkulatorischen Restwerte Sachanlagevermdgens zu Tagesneuwerten (fur
Altanlagen) — gegliedert nach Anlagengruppen — aus Anlage 6-NB bzw. Anlage 2.2-NB
(Zelien B12 — C52 und E12 - F52).

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (origindre Anschaffungs- und
Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) und die durchgefihrten
Berechnungen zur Ermittlung der beriicksichtigungsfahigen kalkulatorischen Restwerte und
kalkulatorische Abschreibungen des Sachanlagevermdgens ergeben sich aus Anlage 6-NB.
Die Berechnungsmethodik wird in Anlage Il nochmals umfassend erldutert.

3. Kalikulatorische Eigenkapitalverzinsung

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gem. § 7 Abs. 1
GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des
betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gem.
§ 7 Abs. 1 GasNEV unter Berlicksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV
aus der Summe der

1. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen
Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und
multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV

2. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen
Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigenkapitalquote
nach § 6 Abs. 2 GasNEV

3. kalkulatorischen Restwerte des Sachaniagevermdgens der betriebsnotwendigen
Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und
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4. Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des
betriebsnotwendigen Umlaufvermégens unter Abzug des Steueranteils der
Sonderposten mit Rlckiagenanteil

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals.

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittiung der kalkulatorischen
Restwerte des Sachanlagevermégens gemaR § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind
die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens gemaR § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und
2 GasNEV sowohi auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und
Herstellungskosten zu bestimmen. Fir Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung geman
§ 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschlieRlich auf Basis der Anschaffungs- und
Herstellungskosten. Grundstiicke sind hierbei gemaR § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen.

GemaR § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des
Sachanlagevermégens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen
Finanzaniage- und Umlaufvermdgens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und
Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte
des Sachanlagevermdégens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des
Sachanlagevermégens zum Jahresende 2010 und der Jahresabschreibung 2010 errechnet.

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfoigt keine
Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des
Sachanlagevermogens, da dieser grundsatzlich Null betragt. GemdR § 7 Abs.
1 8. 3 GasNEYV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand und der
Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidentitdt gemaR § 252
Abs. 1 Nr. 1 HGB missen die Wertansidtze der Eréffnungsbilanz des Geschéftsjahres im
Basisjahr i.5.d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden
Geschéftsjahres {bereinstimmen. Da in der Schlussbilanz des vorhergehenden
Geschaftsjahres die erst im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktivierten Neuanlagen
denklogisch noch nicht vorhanden sein kénnen, betrdgt der anzusetzende
Jahresanfangsbestand fir im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. Gegen diese Bewertung
spricht auch nicht die Regelung des § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV, da ansonsten fir die im
Basisjahr angeschafften Werte des Sachanlagevermégens, anders als fir alle anderen
Bilanzpositionen, die Mittelwertbildung aufgehoben wére. Ersichtlich wollte der
Verordnungsgeber durch § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV lediglich eine Klarstellung des § 6 Abs. §
S. 3 GasNEV erreichen und damit deutlich machen, dass die kalkulatorischen
Abschreibungen jahresgenau zu erfolgen haben. Auch systematisch steht § 6 Abs. 5 S. 4
GasNEYV in einem eindeutigen Zusammenhang zu § 6 Abs. 5 S. 3 GasNEV. Demgegeniber
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besteht jedoch kein systematischer Bezug zu der in § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV geregelten
Mittelwertbildung. Dies wéare nur dann der Fall, wenn der Verordnungsgeber, abweichend
von § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV, den Abschreibungsbeginn auf den 31.12. eines Kalenderjahres
fingiert hatte.

Nach Sinn und Zweck des § 6 Abs. 4 S. 3 GasNEV gilt das Vorstehende auch fir
Netzbetreiber die ein abweichendes Geschéftsjahr aufweisen, mit der MaRgabe, dass ein
Zugang zum ersten Tag des Geschéftsjahres zu unterstellen ist (z.B. 01.10. des
Kalenderjahres).

Zur Festlegung der Basis fir die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Berechnung
der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fiinf Schritten
zu erfolgen:

(1.)  Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote (§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV),
(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV),

(3.) Ermmittlung des die zugelassene Eigenkapitaiquote (bersteigenden
Eigenkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV),

(4) Ermmittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am
Eigenkapital (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen
(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV).

Bei der Ermittlung der Eigenkapitaiverzinsung wurden die in Aniage 3-NB aufgefilhrten
Vermdgenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Ubersicht Ober die
Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-NB.

3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemaR § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV

3.1.1. Grundsitze

GemaR §6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote
rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und den
kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermégens zu historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das betriebsnotwendige
Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermégens zu historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet.

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach §6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich

demnach aus den folgenden Positionen:
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Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermégens
zu historischen AK/HK

Betriebsnotwendige Finanzanlagen

Betriebsnotwendiges Umlaufvermégen
Grundstiicke zu historischen AK/HK

Betriebsnotwendiges Vermdgen | (BNV [)
— Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil

+ + +

- Abzugskapital
- Verzinsliches Fremdkapital

Betriebsnotwendiges Eigenkapital | (BNEK 1)

Gemal § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist flr jede einzelne Position, die in die Berechnung des
betriebsnotwendigen Eigenkapitals einflieBt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und
Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der
Quotient aus dem so definierten BNEK | und dem BNV /.

3.1.2. Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermdgens zu historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten

Bei der Ermittiung der Kkalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegiter des
Sachanlagevermoégens mit denjenigen Restwerten zu berlicksichtigen, die bei der
Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darliber hinaus finden
bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegiiter des
Sachanlagevermogens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde,
Ber{icksichtigung, z. B. immaterielle Vermégensgegenstdnde des Anlagevermdgens sowie
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die beriicksichtigungsfahigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des
Sachanlagevermoégens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fiir Altanlagen
und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fir Neuanlagen ergeben sich aus
Anlage 3-NB (Zellen H18 und H30).

3.1.3. Finanzanlagen, Umlaufvermégen

Voraussetzung fiir die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermégen ist gem. § 7
Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. fur die Durchfihrung des
Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heif}t, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden
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kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maRgeblich. Die
Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermdégens kann nicht mit dessen bilanzieller
Berticksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begriindet
werden. Klrzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermégen haben keine Kirzung des
abschlieRend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann
ein hbéheres Abzugskapitals ein hoheres Umlaufvermégen rechtfertigen. Dies ist vom
Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 44,
32f.).

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten
sind fur die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht maRgebend (vgl. BGH, Beschl. v.
07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45).

Dartiber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermdgens
schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um
BestandsgroBen zum jeweiligen Bilanzstichtag handeit. Die Bilanzwerte stellen eine
zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unveranderte
Berucksichtigung dieser Stichtagswerte fuhrt im Rahmen der kalkuiatorischen
Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapitalverzinsung -,
die bezogen auf ein volistdndiges Jahr ermittelt werden. Fir den Geschéftsbetrieb des
Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass der Bestand des
Umlaufvermégens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der Bestand zum
Bilanzstichtag — in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres — auf einem hohen Niveau
befindet.

Dartber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und
kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines
effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber
muss sich daher bei seiner unternehmerischen Entscheidung, welches Finanzanlage- und
Umlaufvermoégen er als effizient flir seinen Betrieb ansieht, an einem effizienten und
strukturell vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. Des Weiteren sind gem. § 21 Abs. 2 S. 2
EnWG nur solche Kostenbestandteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im
Wettbewerb eingestelit hatten.

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem
wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit wiirde, wie
der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 ausfilhrt, ,das mit der
Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehit, das eingesetzte
Eigenkapital auf hochstens 40% zu begrenzen, weil sich eine héhere Eigenkapitalquote
unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen wiirde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte
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Finanzierung seiner Investitionen wirde vielmehr dazu filhren, dass die Eigenkapitalquote
noch weiter anstiege, mithin also ein Ergebnis entstiinde, das sich noch weiter von dem
Leitbild des § 21 Abs. 2 EnWG entfernen wirde. Hinzu kommt, dass langfristige und
erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem
Umlaufvermdgen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukinftige Investitionen bildet
[...] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen liber das Anlagevermdgen“ (vgl. BGH,
Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 26f.).

Solte die Zahiungsfahigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus
verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewéhrleistet sein, kann dieser sich auch
kostengiinstig Kreditlinien einrdumen lassen, mit denen kurzfristigen
Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit
ineffizienten ,Hortung® kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher
Vermdgensgegenstédnde bedarf es hierflr nicht. SchlieBlich ist auch ein langfristiges und
damit kostenintensives Ansparen geldnaher Vermdgensgegensténde fir Re-Investitionen
unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel.

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umiaufvermégen wiirde dazu fihren, dass
der urspriingliche Investitionsbetrag 50 Jahre und langer in voller Héhe zu verzinsen ware,
wéhrend die tatsachliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. Die bei einem
solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemal § 4 Abs. 1 GasNEV nicht zu
beriicksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der Netznutzer widerspridche den
Grundsétzen einer effizienten Betriebsfilhrung. GemaR dieses Grundsatzes erstattet der
Netznutzer dem  Netzbetreiber den Werteverzehr des Sachanlagevermégens
(Abschreibungen) zuzlglich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals.
Stelit der Netzbetreiber diese Mittelzuflisse dagegen anteilig oder sogar volistdndig in die
Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Doppelverzinsung und somit zu einer
Mehrbelastung des Netznutzers.

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen fir die verdienten Abschreibungen in
Einzelféllen nicht immer fristenkongruent verfligbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass
der Netzbetreiber die Kapitalriickflisse im Umlaufvermégen vorhalten muss. In solchen
Fallen sind die Kapitalriickflisse — weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind — an die Eigen-
bzw. Fremdkapitalgeber zuriickzufithren, damit diese die Mittel fiir rentableres Drittgeschaft
als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermégen verwenden kénnen.

3.1.3.1. Umlaufvermdgen
Das Umlaufvermdégen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermdgensgegenstinde.

Der Bestand dieser Vermdgensgegenstande dndert sich durch Zu- und Abgéange haufig. Im
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Gegensatz zum Anlagevermégen, welches dauerhaft dem Geschéftsbetrieb dient, befindet
sich das Umiaufvermdgen nur kurze Zeit im Unternehmen.

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufvermdgen in
vollem Umfang beriicksichtigungsfahig ist. Hierfir hatte er nachweisen miissen, dass das
geltend gemachte Umlaufvermdgen der Malgabe des § 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. § 21 Abs.
2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 20).

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese
in der Regel mdéglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw.
Forderungsbestdnde somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den
Betreibern von Gasversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb
stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht gegeben sein kann.

Ein pauschal erhdhter Liquiditdtsaufbau ist ineffizient. Grundséatzlich verursacht
vorgehaltenes Umlaufvermdgen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel auch.
Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermégen in
Gestalt von Vorraten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Ertrage erwirtschaftet und
auch kurz- und langerfristige Bankguthaben ebenfalls nur duBerst geringe Ertrédge erbringen,
die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der
Netznutzer fuhren.

Auch die Investitionstatigkeit bzw. das Investitionsverhalten des Unternehmens andert nichts
an der Einstufung eines betrachtlichen Teils des Umlaufvermégens als nicht
betriebsnotwendig.

Der Wechsel von Investitionszykien, d.h. von Zeitabschnitten mit erhéhten Investitionen, die
von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelost werden, gebietet keinen erhdhten
Bestand an Umiaufvermdgen. Selbst wenn die meisten Anlagegiter lange
Abschreibungszeitraume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den
verdienten Abschreibungen Mittel fir neue Investitionen zur Verfiigung stehen. Werden fiir
einen langeren Zeitraum keine Investitionen getétigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht
nicht effizient, liquide Mittel zu horten. Das Umlaufvermégen hat keine Sparbuchfunktion.
Zum Umlaufvermdgen gehdren Vermoégensgegenstande, deren Bestand sich durch Zu- und
Abgange haufig adndert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender
Vermdogensgegenstand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient
(vgl. die stédndige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, Az.: IV R 73/00, juris: Rd.-
Nr. 10; Urteil v. 28.05.1998, Az. XR 80/94, juris: Rd.-Nr. 30).

Die Investitionsfahigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss aus
verdienten Abschreibungen gewahrleistet. Sollte die Zahlungsfahigkeit des Unternehmens
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durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen nicht gewahrleistet
sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einrdumen lassen, mit denen
kostenglinstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer
kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierflir nicht. SchiieBlich ist auch eine
langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammiung fiir Re-Investitionen unter
Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn
sie betriebswirtschatftlich erforderlich sind.

Sofern aus dem Umlaufvermégen keine Zinseinnahmen entstehen, kdnnen diese nicht einer
Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV unterworfen werden (vgl.
hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 28). Werden durch den
Netzbetreiber keine Zinsen fir das ausgewiesene Umlaufvermégen geltend gemacht, zeigt
das vielmehr, dass dieses fiir den Betrieb des Netzes nicht notwendig ist.

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetreiber
regelimaRig Umlaufvermdgen in H6he von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes vorhalt; vor
diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetreibers grundsétzlich
berlicksichtigungsfahig, sofern entsprechende Nachweise vorliegen. Bei der Bewertung der
Jahresumsédtze des Netzbetriebs stellt die Beschlusskammer insoweit auf die
beriicksichtigungsfahigen kalkulatorischen Netzkosten ab. Dabei ist berlicksichtigt, dass der
Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungsstrome erhdlt. Macht der Netzbetreiber
hingegen Umlaufvermégen von mehr als 1/12 eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes
geltend, hat der Netizbetreiber nachzuweisen, dass der gesamte Bestand an
Umlaufvermégen betriebsnotwendig ist und der MaRgabe des § 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. §
21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr.
29 ff.). Dabei ist insbesondere zu beriicksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regeimaBig
um eine sehr kapitalintensive Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von
liquiden Mittel nicht bedarf (s. 0.).

Der Netzbetreiber hat keinerlei Nachweise vorgelegt, die eine Anerkennung von
Umlaufvermégen von mehr als rechtfertigen. Bei der Ermittlung dieses Wertes
hat sich die Beschlusskammer an 1/12 der anerkennungsfahigen Netzkosien (= einem
Monatsumsatz) orientiet. Dem Netzbetreiber wurde die Méglichkeit eingeraumt, einen
héheren Bedarf an Umlaufvermégen mittels einer monatsbezogenen Liquiditdtsanalyse
nachzuweisen. Diese Mdglichkeit hat der Netzbetreiber nicht wahrgenommen. In seinem
Schreiben vom 27.08.2012 argumentiert der Netzbetreiber, dass in Bezug auf das
Umlaufvermégen zu prifen sei, inwieweit in der kalkulatorischen Rechnung das
ausgewiesene Umlaufvermdgen (berhaupt kalkulatorische Kosten im Sinne des § 4 Abs. 1
GasNEV i.V.m. § 7 GasNEV (kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung) verursache. Nach
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Auffassung des Netzbetreibers sind fur diese Prifung die Wechselwirkungen zwischen der
Aktiv- und der Passivseite der Bilanz zu bericksichtigen. Eine Analyse dieser
Wechselwirkungen legt der Netzbetreiber mit Schreiben vom 14.11.2012 vor. Aus dieser
Analyse ergibt sich nach Auffassung des Netzbetreibers ein betriebsnotwendiges
Umlaufvermégen i.H.v. . Die Beschlusskammer ist der Argumentation des
Netzbetreibers nicht gefolgt. Eine derartige wechselseitige Betrachtung ist in § 7 GasNEV
gerade nicht vorgesehen. Auch im Ergebnis Idsst sich die Vorgehensweise nach Auffassung
der Beschlusskammer nicht rechtfertigen. Die vom Netzbetreiber berechnete Héhe des
Umlaufvermoégens ergdbe einen Anteil des Umlaufvermégens an den anerkennungsfahigen
Netzkosten in Hohe von ca. 65 % (knapp 8/12). Ein derart hoher und letztlich durch den
Netznutzer zu verzinsender Bestand an Umlaufvermégen kann nach Auffassung der
Beschlusskammer nicht beriicksichtigungsféhig sein.

3.1.4. Betriebsnotwendiges Vermdgens gemaR § 6 GasNEV (BNV ) und
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemaB § 6 GasNEV (BNEK I)

Unter Berlicksichtigung der zuvor aufgefiihrten beriicksichtigungsfahigen kalkulatorischen
Restwerte des  Sachanlagevermégens zu  historischen  Anschaffungs- und
Herstellungskosten, der beriicksichtigungsfahigen Finanzanlagen und des
beriicksichtigungsfahigen Umlaufvermégens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermogen
nach § 6 GasNEV (BNV /) aus Anlage 3-NB (Zelle H53) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C12).

Abzlglich des Steueranteils der Sonderposten mit Ricklageanteil, des Abzugskapitals und
des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigenkapital nach
§ 6 GasNEV (BNEK [) aus Anlage 3-NB (Zelle H65) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C13).

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemafR § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus
Anlage 4-NB (Zelle C14).

3.2. Betriebsnotwendiges Vermdgen gemaR § 7 GasNEV (BNV Il) und
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemidR § 7 GasNEV (BNEK II)

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in
§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Uberblick:

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermoégens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote (max. 40 %)

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote (min. 60 %)

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Neuanlagen
zu historischen AK/HK
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Grundstiicke zu historischen AK/HK

betriebsnotwendige Finanzanlagen

+ + +

betriebsnotwendiges Umlaufvermégen

Betriebsnotwendiges Vermdgen Il (BNV i)

— Steueranteil der Sonderposten mit Ricklageanteil
— Abzugskapital
- Verzinsliches Fremdkapital

Betriebsnotwendiges Eigenkapital Il (BNEK II)

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermdégens nach § 7 GasNEV (BNV [/) sind somit
die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Ait- und
Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegiter des Sachanlagevermdgens mit
denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu beriicksichtigen, die bei der Bestimmung der
kalkuiatorischen Abschreibungen gem. § 6 GasNEV anerkannt wurden. Dariiber hinaus
finden bei der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermdégens ggf. weitere Anlagegiter
des Sachanlagevermdgens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde,
Beriicksichtigung, z. B. immaterielle Vermdgensgegenstande des Anlagevermdgens sowie
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Grundstiicke sind gem. § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen
Restwerte des  Sachanlagevermégens zu  historischen  Anschaffungs- und
Herstellungskosten anzusetzen.

Gemal § 7 Abs. 1 S.2 Nr.1, 2i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der
Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen
auf hdchstens 40 % begrenzt. in der Konsequenz dirfen die kalkulatorischen Restwerte des
Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit
einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einflieRen. Da
die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6
Abs. 2 S. 5 GasNEV), missen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens
der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten
entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden.

Ubersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 4-NB (Zelle C14) ergibt,
einen Anteil von 40% so ist diese gemaR § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV auf 40 % zu begrenzen.

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige
Vermégen gemal § 7 GasNEV (BNV [/l) aus Anlage 4-NB (Zelle C20). Das
betriebsnotwendige Eigenkapital gemaR § 7 GasNEV (BNEK Il) ergibt sich aus Anlage 4-NB

(Zelle C24).
Seite 22 von 27




enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse Anlage |-NB

3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 %
iibersteigenden Eigenkapitalanteils

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 %
Ubersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das
nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) mehr als
40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermoégens (BNV i)
betragt, ist foiglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK Il) in zwei Anteile zu
zerlegen. Zu bestimmen ist zundchst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene
Eigenkapitalquote nicht Uberschreitet (BNEK Il < 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der
die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigt (BNEK Il > 40 %).

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote
nicht Ubersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK /I < 40%) wie folgt zu ermitteln:

BNEK Il <40% = BNV Il * 0,4

Der die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7
Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK Il > 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel:

BNEK Il > 40% = BNEK Il - BNEK Il < 40% = BNEK Il - (BNV Il * 0,4)

Soweit das nach §7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital
(BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen
Vermdgens (BNV [I) betrdgt, hat demgegeniiber keine Aufteilung des BNEK Il zu erfolgen.
Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in
diesem Fall nicht gegeben.

3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am
Eigenkapital

Zur Festlegung der Basis fiir die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die
Aufteilung erfolgt nach den MaRRgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben
ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem Quotienten aus den
kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und
den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachanlagevermégens und somit der
Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und
SAVneu).
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Kalk. RW des Sachanlagevermdgens der Neuanlagen zu AK/HK

/ [ Kalk. RW des Sachaniagevermdgens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu
Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 %)

+ Kalk. RW des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu
historischen AK/HK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 %)

+ Kalk. RW des Sachanlagevermégens der Neuanlagen zu historischen AK/HK ]

Anteil SAVneu

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermégen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der
Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermégens der Neuanlagen
(Anteil SAVneu).

Der Anteil der Altaniagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C26).

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C27).

3.5. Ermittlung der Zinsen fiir die beiden Eigenkapitalanteile

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011, unter
dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz fiir den Anteil des Eigenkapitals,
der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht Uibersteigt, fiir Neuanlagen auf 9,05 % und fir
Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Kérperschaftsteuer festgelegt.

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht
Gbersteigt, errechnet sich demnach wie folgt:

BNEK Il <40% * Anteil SAVneu * 9,05 % + BNEK Il <40% * Anteil SAVait * 7,14 %

Verfiigt der Netzbetreiber hingegen nicht Giber Sachanlagevermdégen sind die Bilanzwerte mit
dem fiir Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen.

Der die zugelassene Eigenkapitalquote ibersteigende Anteil des Eigenkapitals wird geman §
32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach § 7 Abs. 7 GasNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5
GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich gem. § 7 Abs. 7 S. 1 GasNEV als Mittelwert des auf
die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch
die Deutsche Bundesbank veréffentlichten Umlaufsrenditen. Im Einzelnen ergeben sich
diese Werte aus der ,Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten -
Anleihen der offentlichen Hand“, aus der ,Umiaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere
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inlandischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)* sowie aus der

,Umlaufsrendite inl&ndischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe".’

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die Folgenden:

Hypotheken- Anleihen von Anieihen der @ Reihen
Pfandbriefe Unternehmen offentlichen
Jahr {Nicht-MFlis) Hand
insgesamt
%] [%] %] (%]

Es leitet sich fiir die genannten Papiere im Zeitraum 2001 bis 2010 eine durchschnittliche
Rendite von 4,19 % ab.

3.6. Berilcksichtigungsfdhige Eigenkapitalverzinsung

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf
das betriebsnotwendige Eigenkapital gemall § 7 GasNEV (BNEK Il) aus Anlage 4-NB
(Zellen C31 und C32). Fiur das die Quote von 40 % (bersteigende betriebsnotwendige
Eigenkapital gemaR § 7 GasNEV (BNEK Il) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4-NB
(Zelle C33).

Diese Reihen konnen der Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank entnommen
werden.
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4, Kalkulatorische Gewerbesteuer

GemaRl § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich
sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz
gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer
Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen
Eigenkapitalverzinsung berlcksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten
Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor
Kérperschaftsteuer.? Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt
nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen.

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfihige Gewerbesteuer ist allein nach den
kalkulatorischen Mafstdben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn-
und Verlustrechnung als zuséatzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den
kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn
bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundiage fiir den kalkulatorischen
Gewerbesteueransatz. Dies ist von der héchstrichterlichen Rechtsprechung bestétigt worden
(siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW Speyer, Rn. 86 ff.).

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusatzliche Berlicksichtigung
von weiteren Zurechnungen und Kiirzungen bei der Bemessungsgrundiage verzichtet (BGH,
KVR 81/07, S. 10).

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel

[BNEK [I<40% * Anteil SAValt * 7,14 % + BNEK Il <40% * Anteil SAVneu * 9,05 %
* +BNEK Il >40% * 4,19 %] * Hebesatz * Messzahl!

berechnet. Die zu beriicksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 5-NB
(Zelle C16) ausgewiesen.

5. Kostenmindernde Eriése und Ertrdge gemiR § 9 Abs. 1 GasNEV

5.1. Ertrage aus der Auflésung von Baukostenzuschiissen (Ziffer 5.5)

Der Netzbetreiber hat weder flr das Jahr 2009 noch fiir das Jahr 2010 Ertrage aus der
Aufldsung von Baukostenzuschiissen angegeben. Gem. § 9 Abs. 1 S.1 GasNEV sind
Baukostenzuschiisse von den Netzkosten in Abzug zu bringen. Gem. § 9 Abs. 1 S.2
GasNEV sind die von gasverbrauchenden Anschlussnenmern entrichteten
Baukostenzuschiisse Uber eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulésen und jahrlich

2 BR-Drs. 247/05 S.30.
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netzkostenmindernd anzusetzen. Aus dem Tabellenblatt ,A 3.1. Bilanz 10“, Zeile 7, des
Erhebungsbogens ergibt sich, dass der Netzbetreiber Baukostenzuschiisse einschliefilich
passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten i.H.v.
erhalten hat. Mit Schreiben vom 27.08.2012 hat der Netzbetreiber mitgeteilt,
dass die Ertrdge aus der Aufldésung von Baukostenzuschiissen fir das Jahr 2010
betragen. Diesen Betrag hat die Beschlusskammer bei der Bestimmung der
Netzkosten beriicksichtigt.

5.2 Zinsertrage (Ziffer 5.7.2.6)

Soweit die Beschlusskammer den Ansatz der Netzbetreiber beziiglich der liquiden Mittel bei
der Ermittlung der beriicksichtigungsfahigen Eigenkapitalverzinsung gekirzt hat, hat die
Beschlusskammer im selben prozentualen Verhditnis auch die von dem Netzbetreiber
angesetzten Zinsertrage gekorzt.

5.3. Andere sonstige Zinsen und dhnliche Ertrdge (Ziffer 5.7.2.7)

Mit Schreiben vom 22.11.2012 hat der Netzbetreiber dargelegt, dass es sich bei den
Ertragen in Héhe von , welche durch die Bildung der Ricksteliung aufgrund von
Mehriésen entstanden sind, um eine Besonderheit des Geschéftsjahres handelt und dass
diese fir die Festlegung des Ausgangsniveaus der Erlésobergrenze nicht zu beriicksichtigen
sind. Die Beschiusskammer ist dieser Argumentation gefolgt und hat die Ertrdge bei der
Ermittlung der Netzkosten nicht beriicksichtigt.

5.4. Andere sonstige Ertrage (Ziffer 5.8.7)

Der Netzbetreiber macht andere sonstige Ertrage in Héhe von geltend. Mit
Schreiben vom 22.11.2012 hat der Netzbetreiber dargelegt, dass in diesen Ertragen ein
periodenfremder Ertrag in Héhe von enthalten ist, bei dem es sich zudem um
eine Besonderheit des Geschéftsjahres handelt. Die Beschlusskammer ist dieser
Argumentation gefolgt und hat die Ertrdge in Héhe von bei der Ermittlung der
Netzkosten nicht beriicksichtigt.
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]
™ Bestimmung des Ausgangsniveaus fiir die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV
ﬁ - Netzkosten -
_; Untermnehmen
6 | Aktenzeichen
7_|Betriebsnummer
8 |Netznummer
s |EHB
Netzkosten Kirzung Hinzurechnung Netzkosten
Numimes Kostenart gem. Netzbetreiber durch BNetzA du(r:h::;’tu gem. GasNEV
1 € i€ €] €
2] 1 Aufwandsgleiche Kosten 1 0,00 g
o] 14 Materialkosten ,_ 0,00 ]
14| 111 davon Aufwendungen for Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe I 0,00] 0,00
5| 1114 A for die fiung von \ gi 0,00 0,00 0,00 0,00
] 1112 Auf gen fur die ffung von T g 0,00 0,00 0,00 0,00|
M EERE) for die Beschaffung von Eigenverbrauch 0,00 0,00, 0,00 0,00}
8] 1144 A for die ffung von gi 0,00 0,00 0,00 o,oul
| 1115 Sonstiges 0.00 0,00
| 142 davon far Leistung 0,00
2] 1124 A an i 0,00] 0,00
2l 14232 A for 0b Netzinfrastruktur 0,00 0,00/ 0,00 0,00
a] 1123 Autwendungen for durch Dritte erbrachte Betriebsfohrung 0,00
24| 1124 Aufwendungen far durch Dritte erb Wi gs- und dl istung 1 0,00 0,00 e
25| 1.1.25 f for die B von Ausglel gie far den 0,00 0,00 0,00 o.o_o’
26| 1128 "gen far Diff 0,00 0,00 0,00 0,00|
] 1127 Sonstiges 000 0,00f 0,00 0,00}
28| 12 Personalkosten 0,00 0,00 0,00 0,00
28] 121 Lahne und Gehaiter 0,00 0,00 0,00 0,00|
| 122 Soziale A und Aufwend fr A und far Unterstiifzung 0,00 0,00 0,00 0,00|
5| 1224 davon for Altersversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00f
2| 1222 davon soziale Abgaben und sonsti d 000l 0,00 0,00 o.oo{
3] 13 F insen (Zinsen und &hnliche A g 0,00 0,00
3| 134 davon gegenlber verbundenen Untemehmen 0,00] (X 0,00 0,00(
35| 132 davon gegenitber Untemehmen, mit denen ein Betailigungsverhiitnis besteht 0.00l 0,00 0& 0.00]
.| 133 davon gegenaber Kreditinstituten 000 0,00/
2] 134 Sonstiges 0,00 0,00 0,00] 0,00]
a| 14 Anssizbare betriebliche Steusm (aufier Karp E und Solidaritatszuschlag) 0,00 0,00| 0,00] 0,00}
s| 141 davon KFZ-Steuer 0,00 0,00 0,00 0,00
w| 142 davon Grundstsuer 0,00 0,00 0,00{ 0,00f
ol 143 davon Sonstiges 0.00| 0,00 0,00{ 0.0l
2| 15 Sonstige betriebliche Kosten 0,00 0,00
4| 154 davon fUr sonstige Flexibilitatsdienstleistungen 0,00 0,00] 0,00 0,00
| 152 davon fur die g/Bereitstellung eines | Ober die Kapazittsausiastung (§ 10 GasNZV a.F.) 0,00 0,00 0,00 0,00
5] 153 davon aus der Vorgabe zur Reduzierung der Markigebiete gemat § 21 Abs. 1 GasNZV 0,00 0,00 0,00 0,00,
.| 154 davon fir die Einrichtung und den Betrieb einer Handelsplattform § 12 GasNZV (§ 14 Abs. 1 GasNZV a.F.) 0,00 0,00| 0,00 0,00
a| 155 davon fur die Durchfhrung der Versteigerung nach § 10 Abs. 8 GasNZV aF. 0,00 0,00] 0,00 0,00
@] 156 davon aus vertraglichen Vereinbarungen mit Dritten nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 GasNZV (§ 6 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GasNZV a.F.) 0,00 0,00 0,00 0,00
4 157 davon Wartung und Instandsetzung 0,00 0,00 0,00 0,00
s0] 158 davon Konzessionsabgaben - 0,00 0,00
(o] 150 davon Misten, sonstige Pachtzi Leasing und Beitrag: 0,00 0,00
s2f 15.10 davon Versichsrungen 0,00| 0,00]
s3f 1511 davon Brobedarf, Drucksachen und Zsitschriften 0,00 0,00
5| 1512 davon Posth F und ahnliche Kosten L 0,00 0,00 e
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1 Anlage 1-NB
)T.
] Bestimmung des Ausgangsniveaus fiir die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV
El - Netzkosten -
_;— Untemehmen
[ |Aktenzeichen
7_|Betriebsnummer
8 |Netznummer
s |EHB
Netzkosten Kirzung Hinzurechnung Netzkosten
s o gem. Netzbetrsiber du::hm s::)u du;:h ‘:muot;u gem. GasNEV
1 € € € €l
| 1513 davon Rechts- und Beratungskosten ) 0,00 0,00
| 1514 davon Sp g\ . Spend | 0,00 0,00
57| 1515 davon Rei und o ! 0,00] 0,00 ]
ca| 1516 davon Bewirtung und Geschenke - 000 0,00|
| 1517 davon Ei ichtigungen und aufF g 0.00| 0,00]
| 1518 davon Engette far vermiedene Netzkosten nach § 20a GasNEV 0,00 0,00] 000 0,00
s| 1518 davon Sonstiges i 0,00] 0,00 1
6] 2 ische Ab ) 572,49 i
6| 21 g g | 572,49
| 22 X Anlagevermogen g 0,00] 0,00 T
as| 2241 onen, gewerbliche S hte und ahnliche Rechte und Werla sowie Lizenzen an soichen Rechten und Werten 0,00 0,00 )
: 222 Sonstiges 0,00 0,00] 0,00 0,00
| 23 Abschreibungen auf Finanzaniagen und auf Wertpapiers des Umlaufi 0,00 0,00 0,00 0,00
es] 231 auf Finanzanl 0,00] 0,00 0,00 0,00]
| 232 auf Wertpapiere des U ” 0,00 0,00 0,00 0,00
n| 3 Ei i i 0,00
| 4 Ikulstorisch b 0,00
72| la Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindemden Erlse - b 1
i Kostenmindemde Eridse und Ertrage ]
74| 51 Eriése aus Konzsssionsabgaben b 0,00 0,00}
| 62 Andere akiivierts Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00)
6| 5.3 Ertrage aus Betsiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00
| 54 Ertrage aus der Aufidsung von Netzanschiussbeitragen 0,00} 0,00] aon 0.00
18| 55 Ertrage aus der Auficsung von Baukostenzuschissen 0,00 0,00
| 58 Ertrage aus Wertpapieren und Auslei des Fi 0,00 0.00 0,00 0,001
0| 57 Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0,00
a| 574 Ertrage aus Fi ! v,00] 0,00 0,00 0,00
g2| 5744 davon Ertrage aus verzinsiichen Finanzaniagen 0,00 0,00 0,00 0,00
s3] 5712 davon Erirage aus Cash-Pooling 0,00] 0,00 0,00 ool
o] 572 Errage aus Forderung igen Vi tanden, Wertpapieren und liquiden Mitteln i 0,00
as| 5721 Ertrage aus Forderungen aus Lisferungen und Leist 0,00] 0,00 0,00 0,00
| 5722 Ertrage aus Forderungen gegendber verbundanen | (2.B. Cash-Pooling) 0,00] 0,00 0,00 0,00
g7| 5723 Ertrige aus F gen gegen { mit denen ein Beteiligungsverhditnis besteht 0,00 0,00 0,00 0,00]
oa| 5724 Ertrage aus sonstigen \ geg 0,00 0,00 0,00 0,00
aa| 5725 Ertrage aus Weripapieren des Umlaufvermog 0,00 0,00 0,00 onn
go| 6.7.28 Ertrage aus Kassenbestand, Guthaben bel der Bundesbank und Kreditinstituten I 0,00
0| 5727 Andere sonstige Zinsen und ahnliche Ertrége J 0,00 0.00!
02 58 Sonstige Eriése und Ertrage . 0,00
| 581 Erlose aus der Bereitstellung sonstiger Hilfsdienste gemat § 5 Abs. 3 GasNZV a.F. 0,00] 0,00 0,00 0,00
o 5811 Eriose aus der Herstellung besti haffanhei 000 0,00 0,00 0,00
95 5.8.1.2 Eriose aus Nominierungsersatzverfahran 0,00 0,00 0,00 0,00
05| 5813 Eridse aus erweitertem Bilanzausgleich 0,00 0,00 0,00 0,00
lor] 5814 Eriése aus Flexibiitatsdi g o oo 0,00 0,00 0,00
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1 Anlage 1-NB

K3
Bestimmung des Ausgangsniveaus fiir die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV

13 ] - Netzkosten -

4
| 5 [Untemehmen
5] ich
| 7 |Betriebsnummer
| 8 |Netznummer

8 |EHB
[10]

Netzkosten Kilrzung Hinzurechnung Netzkosten
gem. Netzbetreiber durch BNetzA durch BNetzA gem. GasNEV
Nummer Kostenart (gesamt) (gesamt)

- 1@ I€] 1 5

gg| 5815 Eritse aus i tigen Hitfsdi 0,00 0,00 0,00 0,00
gg| 582 Nicht zurGckgesteiite Erise aus Versteigerungen gemat § 10 Abs. 6 GasNZV a.F. 0,00 0,00[ 0,00] 0,00]
1wof 583 Eridse aus Aufl von gemaR § 10 Abs. 6 GasNZV a.F. 0,00 0.00] 0,00 0,00
1o1| 584 Eridse aus Verkauf von Entspannungssirom 0,00 0,00I 0,00 0,00
102| 585 Eridse aus Differenzmengen 0,00 0,00] 0,00 0.00]
03] 588 Andere sonstige Eridse 0,00 0,00] 0,00f 0,00
104 587 Andere sonstige Erirage =€ ) o.00l ’
105 Lb. Netzkosten i.b. nach Abzug kostenmindernder EriGse
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- Kalkulatorische Abschreibungen -

Bestimmung des Ausgangsniveaus fUr die 2. Regullerungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV

E
Anlage 2.1-NB

Anlagengruppe

auf AKVHK-Basis
fir ALT-Anlagen
multipliziert mit der FK-Quots

auf TNW-Basis
fur ALT-Anlagen
muitiphiziert mit der EK-Quots

auf AK/HK-Basls
fr NEU-Aniagen

Summe der kaluistorischen
Abschrsibungen

Bauten far T:

Betisbagebaude

[Verwaltungsgsbiude

Glelsanisgen, Elsenbshnwagen

{ohne EDV, Vermitth

[WerizaugerGarats

Lagerainrichtung

|Hardware

Software

|Lelcht‘ahrzeuge

{Schwarfahrzeuge

Gasbshiter

Erdgasverdichtung

Gaarsinigungeaniagen

Plping und Armatursn

|Gasmessaniagen

Lok und (E

s B B N 8 BB N R

o

|Armaturen/Armaturenstationsn

Moichsalieusen

Gaszéhler der Veitsiiung

[Hausdruokregier/Zihlsmegler

Messsinrichtungen

s B B B B R B

Regelsinrichtungen

Sicharhsitseinrichtungen (Mess-, Regel- und Zshiersniagen)

Lek- und Energistechnik (Mess-, Regel- und Zahleraniagen)

&

Verdichter in Gasmischaniagen

Nebenanlagsn (Mess-, Regel- und Zéhisranisgen)

|Gabaude (Mess-, Regel- und Zaltisranlagen)

Fermwirkaniagen

GESAMT

a2 B 8
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A I ) 8 [ c 1 D E 1 F | []
1] Anlage 2.2-NB
= Bestimmung des Ausgangsniveaus fiir die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV
E - Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermdgens -
[ |Unternamen
e
__:_ E{;t;nummsr
10
Kalkulatorischer Restwert Katkuiatorischer Restwert Kalkuiatorischer Restwert Kalkulatorischer Restwert Kalkulatorischer Restwart Kalkulatorischer Restwert
auf AK/HK-Basis auf TNW-Basis auf AK/IHK-Basls auf AK/HK-Basis auf TNW-Basis auf AK/HK-Basls
fUr ALT-Anlagen far ALT-Anlagen far NEU-Anlagen flir ALT-Aniagen fur ALT-Aniagen fiir NEU-Anlagen
Asimaunigpe {Anfangsbestand) {Anfangsbestand) {Anfangsbestand) (Endbestand) (Endbestand) {Endbestand)

i i€l € €l € € €l
12 Grundstiicksanlagen, Bauten fir Transportwesen 0 0 0 OI 0 g
3 Betrfebsgebdude 0[ 0 OI 0| OI GI
“ |Verwaltungsgebaude 0] ] 0' 0] Dl U{
18 Glsisanlagen, Eisenbahnwagen o| 0 u| 0| oI uI
6 Geschéftsausstattung (ohne EDV, Werlzeuge/Gerite); Vermittiungseinrichtungen [ 0 ) 0| OI
17 [Werkeaugescerats o 0 ur o| ur oJ
1 Lagereinrichtung 0 0 ul 0 o| 0
s ] ] . : {
20 Software GI Ol i Ui (II 0f
| e ] ! d ] ] ]
2 Schwerfahrzeuge nl nl ol nl ol oI
R ] 1 y ] ] 4
24 Erdgasverdichtung 0 ol D] ul Or 0|
o i 0 0[ Ol OI Ol OI
2 Piping und Armaturen [¢] OI 0[ 0| ol 0|
27 Gasmessaniagen g Q 0| DI 0‘ 0|
2 | Sicherheltseinrichtungen (Erdgasverdichteranlagen) 0 0 0] uI l nl
| pE— |

|
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| 1] Anlage 2.2-NB
2
Bestimmung des Ausgangsniveaus fiir die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV
3 - Kalkulatorische Restwerte des Sachaniagevermégens -
4
| 5 {Unternehmen
6 |Aktenzeichen
7_|Bairiebsnummer
8 |Netznummer
g |EHB
(o]
auf AK/HK-Basis auf TNW-Basis auf AK/HK-Basls auf AK/HK-Basis auf TNW-Basls auf AK/HK-Basis
far ALT-Anlagen far ALT-Anlagen far NEU-Anlagen fir ALT-Anlagen for ALT-Anlagen #r NEU-Aniagen
Aniagengruppen
{Anfangsbestand) {(Anfangsbestand) {Anfangsbastand) {Endbestand) (Endbestand) (Endbestand)
. € i€ € 1] 1] i€
40 ylen (PE-HD)
alf fyviny (PVC) [ T 0 nL ul [
o 0 0 0 ﬂ nl 0
=
i Molchschleusen 0 0 ol ul 0 0j
a4 Sicherheitseinrichtungen ( 9 g 0 Dl ;r DI 0 0|
5 Gaszithler der Verteilung . ! \
4q |HausdruckreglenZahiamegier uL 0 o‘ nI ]
47 |Messeinrichtungen u] [ 0 o‘ or 9
- |Regeieinrichiungen ; .
% Sicherheltseinrichtungen (Mess-, Regel- und Zihleraniagen) 0 0 0| n] :L 0
5p |-8i+ und Energietechnik (Mess-, Regel- und Zihieranlagen) oL 0 ol 40L N
- \ In h 0] 0 0 0 0] 0
™ Nebenanlagen (Mess-, Regel- und Zahleraniagen) ol 0 0 OL Ol 0
- Gebiiude (Mess-, Regel- und Zihleraniagen) (;[ 0 1] DL j nl
& Femwirkaniagen ;[ 0 n 0[ ul o‘
55 GESAMT , .l , ;
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5 Anlage 3-NB
T Bestimmung des Ausgangsniveaus fir die 2. Regulisrungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV
- Betrisbsnotwendiges Vermdgen | / Betriebsnotwendiges Eigenkapital | -
gem. Bestandspositionen gem. GasNEV
1
dor dor o der der Mitieburairy Differenz: Mittsiwert gem. GasNEV
I Mittmiwart gem. Netzbetraiber
Nummer Bestandsposttion {Anfangsbestand) (Endbestand} (Anfangsbestand) (Endbestand)
] q « L] L] | 1]
12
3. des
13 i
L—lsu. 10r Aitaniagel
14
_!au. | Attmriagen zu AKHK i [
15
3.1.1.1 des o o [ o o
19
3.1.1.2 Geielatata Anzaitungen und Aniegen im Bau o 0 o o o
31.1.3. des 2 AHK ! o
e} _
3.1.1.4. | Grundstocios zu AKHK o 0 o o o
18,
o | Sonstiges o o L o [
[3.1.2. | Altaniagen zu TNW
21
3.1.21. dos [ [} [ [ o
Galeiatata Anzahlungen und Aniegen im Beu [ o o ol [
des  TNW
2u AKHK a [ ol [ 0
| Sanstiges 9 L GI 0| 0
a2 for
2 s
1321, |immulsrielie Varmigensgegenstiinde ¥ 0
2
322, Geleisinte Anzahiungen und Aniagen Im Bau [ 0 | [ 0
2
323, des 2u AHK 3 £
30 + g
E 3.24. | Grundstiicke zu AKHK o J o! ol q
|Sonstiges 4 o
Bilsnzwerte der Finanzsnisgen 0 0 o of 0
| Artsila an verbundensn Untemshmen o of q
" L o o [
4.3, Beteligungen o o o o [
38
4.4. mit de [ 0| 0 of o
37
4.5, des o o o o [
»
5 4.8, | Sonstige Ausleihungsn 0 0 o} ol [
£
5. |Bilanzwerts des Umisufvermogens
Ll .
5.1. Vorrts ol o a ;l
4
5.2 o 1 of o
“
5.2.1. |Forderungen aus Lisferungen und Leistungen [ 9 '
| I— t

Salle 7 von 18



Selta 8 von 18

A | ] ] T [] I E T ¥ I ] I £l I T S
1 Anlage 3-NB
T Bestimmung des Ausgangsniveaus fiir die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV
|3 - Betriebsnotwendiges Vermdgen | / Betriesbsnotwendiges Eigenkapital | -
4
5 |unternehmen
]
1 Bawiebenus o
| 8 |Netznumener
8 JEHB
[10]
gem. Bastemdepositionen gem. GasNEV
11
dor dor e o o Wittt Difforonz: Mitteiwert Gom. GasNEV
J. Mittelwast gem. Natzbetralber
Nummer Bestandsposition (Antangsbestand) {Endbestand) (Anfangsbestand) (Endbestand)
q M @ ] ] 1 ]
12
ls22. geger (2.B. Cash-Pocling) o o| of of [
“
Forderungen gegen Untemshmen, mit denan ein
523 Bstoiigungeverhilria bestaht 9 0 i o L
15.2.4. {Sonaigen VermSganagegenetiinden 0| 0 0
k.
5.3, Wertpaplers of o o [ o ol [
a7
3.1, Arieiie an verbundenen Uniemehmen [ o o 0 o of o
48
5.32. eigene Antsiia o o [ 0 o o o
533, sonetige Wertpspiers o 0| o o o of o}
]
ot Guthaben bel Kreditinsttuten und Schecks
8. Akiive Rechnungesbgrenzungsposten =
4. %
ol Batriebsnotwendiges VermGgen gem. § § GasNEV (BNV ) ¥ . o
7. dor mit o| 9| o o i o
-}
8. Rocisteliungen
55 i 3 - — }
8.1. for Pen und éhniche ol of [ o| u] ol o
56
8.2. | Steuarricksiatiungen
57
” 8.3 sonetigs ROckstelungen > 0
9. und von Kunden J 0 of o[ ﬂ o! o
lea
wl® Unverzinaliche Verbindiiohkaiten ’ 9
! ——
& Leist, der -
™ zur von
12, | Sonatige Verbindiichiasiten, die Zinsios zur Verfigung skshen o 0 0 9| o 0 o
2
Peasive of of 0| ol o
N ‘%_
™ |verzinaliches Fremdiapitsl [
i B
.J B8 Castemy ek y s o A |
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1 Anlage 4-NB
2]
Bestimmung des Ausgangsniveaus fir die 2. Regullerungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV

13| - Kalkulatorische Eigenkapitaiverzinsung gem. § 7 GasNEV -

3
E Untemehmen
| 6 |Aktenzeichen
f:‘Betdabsnummer

8 |Netznummer
e |EHB

10

Bastriabsnotwendige Positionen
Position gem. GasNEV

Betri diges Ve gem. § 6 GasNEV (BNV)

Betriebsnotwendiges Eigenkapital gem. § 6 GasNEV (BNEK |)

Eigenkapitaiquote gem. § 6 Absatz 2 GasNEV (EKQ I)

|Framdkapitalquote gem. § & Absatz 2 GasNEV (FKQ |)

Kalkulatorische Restwerte Anlagevermégen Altanlagen zu AK/HK muitipliziert mit der Fremdkapitalquote gem. § 6 Absatz 2 GasNEV

Kalkulatorische Anlagevermdgen A gen zu TNW multipiiziert mit der Eigenkapitalquote gem. § 6 Absatz 2 GasNEV

18

Kalikulatorische Restwsrie Anlagevermdgen Neuanlagen zu AK/HK

18

Bil der igen F und Bilanzwerie des b igen Umiaufy

20

[a gen gem. § 7 GasNEV (BNV Il)

Steueranteil der Sonderposten mit ROckiageantsil

Abzugskapital

Verzinsliches Fremdkapita!

Betriebsnotwendiges Eigenkapital gem. § 7 GasNEV (BNEK 1)

Eigenkapitalquote gem. § 7 GasNEV (EKQ 1)

auf Altanlagen entfallender Anteil des betriebsnotwendigen Eigenkapitals gem. § 7 Absatz 3 GasNEV

auf Neuanlagen entfallender Antsil des betriebsnotwendigen Eigenkapitals gem. § 7 Absatz 3 GasNEV

Bstriebsnotwendiges Eigenkapital gem. § 7 GasNEV bis EKQ = 40 % - davon entfallend auf Altaniagen

[Beﬁiebanotwandlaes Eigenkapital gem. § 7 GasNEV bis EKQ = 40 % - davon entfallend auf Neuanlagen

Betri Ei gem. § 7 GasNEV Gber EKQ = 40 %

Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitais (§ 7 GasNEV) bis EKQ = 40% - davon entfailend auf Altanlagen

\ g des igen Eigenkapitals (§ 7 GasNEV) bis EKQ = 40% - davon entfaliend auf Neuanlagen

Verzi das betri digen Eigenkapitals (§ 7 GasNEV) Gber EKQ = 40%

SUMME Eigenkapitaiverzinsung
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Anlage 5-NB

Bestimmung des Ausgangsniveaus fiir die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV

- Kalkulatorische Gewerbesteuer gem. § 8 GasNEV -

Unternehmen
Aktenzeichen
Betriebsnummer

Netznummer
EHB

Position

Positionen gem. GasNEV

12

Hebesatz

13

Steuermesszahl

Gewerbesteuersatz

15

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gem. § 7 GasNEV

16

Kalkulatorische Gewerbesteuer gem. § 8 GasNEV
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3] Anlage 6-NB
Bestimmung des Ausgangsniveaus ftir die 2. Regullerungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV

KX - Ermittiung der beriicksichtigungsfihigen kaik. Restwerte und kalk. Abschreibungen des Sachanlagevermdgens -
__}_ Urberrstroat.
| 7| Betriebenumms
| & |Netznummer
78 Jens

10

Kornsidrbede Kovreinsahedat
BiNetzA BiNatzA Restnuizungadasser zum

13 Ll L

Rl
31.12.2003 142818 1.1301e
fir Zuglinge <2984 | Kir Zuglinge fr Zuglings >=2004
14

aaggasnangazasan

EaBagaaaanas
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R Anlage 6-NB
Bestimmung des Ausgangsniveaus flr die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV
| 4 | - Ermittiung der beriicksichtigungsféhigen kalk. Restwerte und kalk. Abschrelibungen des Sachanlagevermdgens -
5 _|Untemehmen
:m
[_7_|Betriebenummes
[_8_|Netznummer
[ 8 leHs
10
Horrexturwacest
BietzA Restnutzvngsdausr zum
13 ]
Hislorische AKSK Ar=susisie butrishags.
bumogen sut See Eritagebuly wihlicha 31.92.2003 .30 1120
v gom. - - . i ool o Zuplene <2984 | i Zogunge <2804 |  fir Zuglage 3004
Ll Hahrej
o : - E
Ex) s =
1o} . .
1 - -
i - -
T p )
S T =
I & 5
kil - =
3 = <
T =
7 A .
i 5 -
1 - -
19u2) - -
== .| = 5
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Anlage R

Berechnung der Zu- und Abschlédge auf die Erlosobergrenzen der zweiten Regulie-
rungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos

1. VOrbemMEerKUNGEN .......ooeeiiiieeee et et a e st e e e e neeee e s 1
2. Positionen im Regulierungskonto.............cccoeiiir i e 2
2.1.  Differenz zwischen zuldssigen Erldsen und erzielbaren Erlésen...............c............ 2
211 ZUIASSIGE EMOSE.......cc..veeiie e e 2
2.1.1.1 ZUIAsSIge ENOSE: 2009 ....uumnpisvssnsmmsssmssnsmmssssnss srssssseusssmis i 3
21.1.2. Zuldssige Erlose 2010 ... “
2113 Zuldssige Erlose 2011 ........coviiiiiiie e 6
212 Erzielbare ErBSe.............ovvvieeeiiiiii et 9
2.2. Differenz aus vorgelagerten Netzkosten.............coocoommiiiiiiiiiicciiiii e 9
2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen...................cccccoviiiiiiiniiieer e 10

2.4. Differenz zwischen den fur das Kalenderjahr entstehenden Kosten des
Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlésobergrenze

diesbeziiglich enthaltenen AnS&tzen...............ccccvivieeiiie e 10
3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode ........... 11
3.1.  Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2011 ............ccccoeeeeeee 11
3.2. Bestimmung der Bemessungsgrundiage fiir die Berechnung der Zu- und
ADSCRIAGE. ... e e e e eneas 12
3.3. Berechnung der Zu- und AbSChIAge...............ooiiiiiiiiiiiiiiie e 14
1. Vorbemerkungen

Zur Ermittiung der Erldsobergrenzen fiir die zweite Regulierungsperiode sind gemaR §§ 5
Abs. 4, 34 Abs. 2 RegV Zu- bzw. Abschldge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Regu-
lierungskontos zum 31.12.2011 ergeben und diesen ausgieichen. Die Zu- und Abschldage
sind gemal § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen.

Far die Berechnung der Zu- und Abschldge auf die Erlésobergrenzen der zweiten Regulie-
rungsperiode wird zunachst der Saldo zum 31.12.2011 ermittelt. Dieser wird sodann um ein
Jahr aufgezinst, um zu beriicksichtigen, dass die Auflésung des Regulierungskontosaldos
erst im Jahre 2013 beginnt.

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2011 erfolgt in 5 gleichmaRigen Raten ab
dem Jahr 2013. Zusétzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durch-
schnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 4 S. 3 ARegV. Der Zinssatz fir die Aufzinsung
im Jahr 2012 und den gesamten Auflésungszeitraum entspricht dem 10-jahrigen Durch-
schnitt der von der Bundesbank verdffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpa-
piere inlandischer Emittenten" der Kalenderjahre 2002 bis 2011 in Héhe von 3,58 %.
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2, Positionen im Regulierungskonto
Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Fiir den
Gasbereich sind dies im Einzeinen:

1. die Differenz zwischen den nach § 4 RegV zuldssigen Erlésen und den vom Netz-
betreiber unter Beriicksichtigung der tatsdchlichen Mengenentwicklungen erzielbaren
Eriésen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV),

2. die Differenz aus den tatsachlichen und den in der Erlésobergrenze enthaltenen Kos-
ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 5 Abs. 1
Satz 2 ARegVi.m. V.§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV),

3. die Differenz aus den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11
Abs. 5 ARegV (volatile Kosten) und den in der Eriésobergrenze diesbezliglich enthal-
tenen Ansétzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV) sowie

4. die Differenz zwischen den flir das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung
entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er-
I6sobergrenze diesbezlglich enthaltenen Ansétzen, soweit diese Differenz durch An-
derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung
durch den Netzbetreiber durchgefuhrt wird, oder durch MaBnahmen nach § 21b
Abs. 3a und 3b EnWG sowie § 44 GasNZV verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV).

GemaR § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4
ARegV firr die ersten drei Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den
Jahren 2009, 2010 und 2011 entstandenen Differenzen sind der Anlage R1.2 zu entnehmen.

21. Differenz zwischen zuldssigen Eridsen und erzielbaren Erlésen

GemdB § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zuldssigen Erliése und der vom Netz-
betreiber unter Berlicksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlése im
Regulierungskonto zu erfassen.

2.1.1. Zuldssige Erlose

Die zulassigen Erlése bestimmen sich gemanl § 4 ARegV. Dabei ist die gemal § 4 Abs. 1, 2
ARegV bestimmte Erlésobergrenze nach MaRgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalender-
jéhrlich vom Netzbetreiber anzupassen. GemaR § 24 Abs. 3 ARegV finden im vereinfachten
Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV in
Verbindung mit § 11 Abs. 2S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV keine Anwendung.
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Anpassungen der jeweiligen kalenderjahrlichen Erldsobergrenze aufgrund von dauerhaft
nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 bis 11, 13
und 14 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) sind somit
im vereinfachten Verfahren nicht zuldssig. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV findet im Gasbe-
reich keine Anwendung; Anpassungen der Kosten fir die erforderliche Inanspruchnahme
vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) flieBen im Rahmen eines Plan-ist-
Abgleichs in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2).

Anpassungen konnen sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Anderungen des
Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) ergeben.
Weiterhin kdnnen Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindereriésen nach § 34 Abs. 1
ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenibergreifende Saldierung) sowie einer Mehreriésab-
schopfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (analog) erfoigen.

Zudem kénnen jeweils auf Antrag des Netzbetreibers geman § 4 Abs. 4 ARegV Anpassun-
gen der Eriésobergrenze in Folge von beschiedenen Antragen

= nach MaRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1
ARegV) und

= einer nicht zumutbaren Harte gemal § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV

gewdhrt werden.

Eine Anpassung der kalenderjahrlichen Eriésobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV (Qualitats-
element) war fir den Zeitraum 2009 bis 2011 nicht relevant.

21.1.1. Zuldssige Erldése 2009

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1
EnWG vom 08.12.2008 (BK9-07/883) eine kalenderjahrliche Erlésobergrenze fir das Jahr
2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlésobergrenze findet sich in Anlage R2.
In der Anlage R1.2, wird die festgelegte Erldsobergrenze des Jahres 2008 den diesbezigli-
chen Angaben des Netzbetreibers gegeniibergestelit.

Mehr- und Mindereriése nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV der Jahre 2006 und 2007
wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen der ersten Regu-
lierungsperiode beriicksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erl6sober-
grenzen enthalten.
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Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlésabschépfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m.
§ 10 GasNEV stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr 2010 relevant.

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjdhrlichen Erldsobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 Nr. 2 ARegV (Hartefall) erfolgte nicht.

Damit ist hinsichtlich der zuldssigen Eriése des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam-
mer festgelegte kalenderjédhrliche Eriésobergrenze des Jahres 2009 abzustellen.

21.1.2. Zulassige Erlése 2010

Die gemaR § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlésobergrenze
fur das Jahr 2010 findet sich in Anlage R2.1 in Zelle D15 und wird dem entsprechenden Wert
des Netzbetreibers gegeniibergestelit (Zelle C15).

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber gemal § 28 Nr. 1 ARegV mitgeteilten zu-
lassigen Erlose des Jahres 2010 gepriift und dem Netzbetreiber mit Schreiben vom
10.06.2011 die aus ihrer Sicht zuldssigen Eriése mitgeteiit.

Mit Mitteilung vom 29.06.2011 hat der Netzbetreiber geduBert, dass hinsichtlich der Eri6s-
obergrenze 2010 aus seiner Sicht kein Anpassungsbedarf besteht.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Eriésobergrenze wird in der Anlage
R2.1 Zelle G15 und H15 der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze (Zelle F15)
gegenibergestellt. Eine detaillierte Aufgliederung der Eriésobergrenze 2010, in die einzelnen
Bestandteile der Erldsobergrenzenformel gemaR Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2
in der Spalte F.

2.1.1.21. Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erldsobergrenze fiir das Kalenderjahr 2010 ist die Anderung
des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu bericksichtigen. Hierfur ist der
Verbrauchergesamtpreisindex in Héhe von 106,60 zu verwenden.

Abweichungen im Vergleich zu den Angaben des Netzbetreibers werden in Anlage R.2.1
Zelle E23 dargestellt.

Der Netzbetreiber hat einen abweichenden Verbraucherpreisindex gegeniiber. der Bundes-
netzagentur angewandt.
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2.1.1.2.2. Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 11, 13 und 14 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und
3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV)

Im vereinfachten Verfahren gelten gemaR § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos-
tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemaR §
24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberiicksichtigt. Eine Anpassung der Er-
lbsobergrenze aufgrund einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist dem-
nach im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen.

In Anlage R2.1 Tabelle B2.2 ist dargestellt, in welcher Héhe in der Erlésobergrenze geman
Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr.1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1
EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. Im vereinfachten Verfah-
ren ist in den jeweiligen Zellen (bis auf die Zellen C33 und D33 ,Erforderliche inanspruch-
nahme vorgelagerter Netzebenen®; vgl. Abschnitt 2.2) eine O eingetragen. In der zweiten
Tabelle (ab Zeile 47) findet sich eine Gegenliberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom-
menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV
anerkennungsfahigen Anpassungen. Auch hier sind im vereinfachten Verfahren auller in den
Zellen C52 und D52 ,erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen® (vgl. Ab-
schnitt 2.2) keine Eintragungen méglich.

2.1.1.2.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererldsen nach § 34 Abs. 1i. V. m.
§ 10 GasNEYV (Periodeniibergreifende Saldierung)

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlésen nach § 34 Abs. 1i. V. m. § 10 Gas-
NEV (Periodeniibergreifende Saldierung 2008) ist in der Anlage R2.1 Tabelle B2.3 darge-
stellt. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des
Netzbetreibers finden sich in der Zelle E72.

Der Netzbetreiber hat einen vom Beschluss der Bundesnetzagentur abweichenden Anpas-
sungsbetrag angegeben.

2.1.1.2.4. Anpassung aufgrund einer Mehrerliésabschépfung nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 10 GasNEV (analog)

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehreridsabschdpfung nach § 34 Abs. 1i.V. m. § 10
GasNEV (analog) stattgefunden hat, ist dies in der Anlage R2.1 Tabelle B 2.4 dargestelit.
Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz-
betreibers finden sich in der Zelle E 79.
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2.1.1.2.5. Anpassung nach MaBgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4
S. 1 Nr. 1 ARegV)

Sofern die Erlésobergrenze nach Ma3gabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4
S. 1 Nr.1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2.1 Tabelle B2.5 dargestelit. Ab-
weichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz-
betreibers finden sich in der Zelle E 86.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags far
das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell glitigen Verbraucherpreisgesamtindex
zu Grunde gelegt. Sofern der Beschluss wegen Anpassung der kalenderjahrlichen Erlds-
obergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden
Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, kénnen sich hieraus Differenzen ergeben.

2.1.1.2.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Harte gemdR § 4 Abs. 4S. 1 .
Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahriichen Erlésobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht.

21.1.2.7. Weitere Bestandteile der Erldsobergrenze
Weitere Bestandteile der Erldsobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Tabelle C1 abgebildet.

21.1.3. Zuldssige Eriése 2011

Die gemaR § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlésobergrenze
fur das Jahr 2011 findet sich in Anlage R2.2 in Zelle D15 und wird dem entsprechenden Wert
des Netzbetreibers gegenibergestelit (Zelle C15).

Die Beschiusskammer hat die vom Netzbetreiber geman § 28 Nr. 1 ARegV mitgeteilten zu-
lassigen Erlose des Jahres 2011 geprift und dem Netzbetreiber mit Schreiben vom
12.02.2013 die aus ihrer Sicht zuldssigen Eriése mitgeteilt.

Mit Mitteilung vom 05.04.2013 hat der Netzbetreiber geduBert, dass hinsichtlich der Erlés-
obergrenze 2011 aus seiner Sicht kein Anpassungsbedarf besteht.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erliésobergrenze wird in der Anlage
R2.2 Zelle G15 und H15 der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze (Zelle F15)
gegeniibergestellt. Eine detaillierte Aufgliederung der Eriésobergrenze 2011, in die einzelnen
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Bestandteile der Erlésobergrenzenformel gemaR Anilage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2
in Spalite G.

2.1.1.3.1. Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erlésobergrenze firr das Kalenderjahr 2011 ist die Anderung
des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu beriicksichtigen. Hierfur ist der
Verbrauchergesamtpreisindex in Hé6he von 107,00 zu verwenden.

Abweichungen im Vergleich zu den Angaben des Netzbetreibers werden in Anlage R.2.2
Zelle E23 dargestellt.

2.1.1.3.2. Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 11, 13 und 14 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und
3 ARegV (§ 4 Abs. 3S. 1 Nr. 2 ARegV)

Im vereinfachten Verfahren gelten gemaR § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos-
'tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemafR
§ 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberiicksichtigt. Eine Anpassung der
Eriésobergrenze aufgrund einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist
demnach im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen.

In Anlage R2.2 Tabelle B2.2 ist dargestellt, in welcher H6he in der Erldsobergrenze gemaf
Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr.1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1
EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthaiten sind. Im vereinfachten Verfah-
ren ist in den jeweiligen Zellen (bis auf die Zellen C33 und D33 ,Erforderliche Inanspruch-
nahme vorgelagerter Netzebenen®; vgl. Abschnitt 2.2) eine 0 eingetragen. In der zweiten
Tabelle (ab Zeile 47) findet sich eine Gegeniberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom-
menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV
anerkennungsfdhigen Anpassungen. Auch hier sind im vereinfachten Verfahren aufer in den
Zellen C52 und D52 ,erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen® (vgl. Ab-
schnitt 2.2) keine Eintragungen méglich.

2.1.1.3.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlésen nach § 34 Abs. 1i. V. m.
§ 10 GasNEYV (Periodeniibergreifende Saldierung)

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlésen nach § 34 Abs. 1i. V. m. § 10 Gas-
NEV (Periodeniibergreifende Saldierung 2008) ist in der Anlage R2.2 Tabelle B2.3 darge-
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stellt. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des
Netzbetreibers finden sich in der Zelle E72.

Der Netzbetreiber hat einen von der Bundesnetzagentur abweichenden Anpassungsbetrag
angegeben.

2.1.1.3.4. Anpassung aufgrund einer Mehrerlésabschdpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 10 GasNEYV (analog)

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerldsabschépfung nach § 34 Abs. 1i. V. m. § 10
GasNEV (analog) stattgefunden hat, ist dies in der Anlage R 2.2 Tabelle B 2.4 dargestelit.
Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz-
betreibers finden sich in der Zelle E79.

2.1.1.3.5. Anpassung nach MaBgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4
S. 1 Nr.1 ARegV)

Sofern die Erldsobergrenze nach MaRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4
S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2.2 Tabelle B2.5 dargestellt.
Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz-
betreibers finden sich in der Zelle E 86.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags fur
das Jahr 2011 hat die Beschiusskammer den aktuell gultigen Verbraucherpreisgesamtindex
zu Grunde gelegt. Sofern der Beschluss wegen Anpassung der kalenderjdhrlichen Erlds-
obergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden
Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, kdnnen sich hieraus Differenzen ergeben.

Der Netzbetreiber hat keinen Wert fir den Anpassungsbetrag aufgrund eines Erweiterungs-
faktors angegeben.

2.1.1.3.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Harte gemaB § 4 Abs. 4 S. 1
Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht.
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2.1.1.3.7. Weitere Bestandteile der Erldsobergrenze
Weitere Bestandteile der Erldsobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Tabelle C1 abgebildet.

2.1.2. Erzielbare Erlse

GemaR § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zuldssigen Erlése und der vom Netz-
betreiber unter Beriicksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erldse im
Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Eriése ermittein sich als Produkt der tatséch-
lich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der Verpro-
bungsrechnung geman § 16 GasNEV ermittelten Entgelten.

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschéftsjahres durch die
Umsatzerlése aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren Erl6-
se hat die Beschlusskammer daher grundsétzlich auf die Umsatzerlése zuriickgegriffen.
Hierbei wird auf die Umsatzeriése aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachtrégliche
Korrekturen bzw. Erldsminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rickstellungsbil-
dungen nicht anerkennungsfahig sind. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der
Netzbetreiber derartige Umsatzerldskorrekturen vollstandig angezeigt hat.

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat-
sachlich erzielten Erlése des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner
Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschiusskammer mitgeteilt.

Unter Beriicksichtigung des Schreibens des Netzbetreibers vom 24.01.2014 wurden die er-
zielbaren Erldse fir das Jahr 2011 um Euro erhéht. Dieser Betrag entspricht der Dif-
ferent zwischen den Umsatzerlésen im Erhebungsbogen und im Tatigkeitsabschlusses.

Nach Prifung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich fiir die Jahre
2009 bis 2011 die in Anlage R3 dargesteliten erzielbaren Erlése.

2.2, Differenz aus vorgelagerten Netzkosten

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergren-
ze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Anderung von dauerhaft nicht beein-
flussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche Inanspruchnah-
me vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Eridsobergrenze
Anwendung finden soll. Die diesbezlglich in dem jeweiligen Erlésobergrenzenjahr enthalte-
nen Ansétze sind den in diesem Kalenderjahr tatséchlich entstandenen Kosten gegeniiber-
zustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemaR § 5 Abs. 1 S. 2
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ARegV zu beriucksichtigen. Kostenbestandteile der Biogasumlage kénnen ebenfalls Be-
standteil dieser Differenz sein.

Gemal seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fur die Kalen-
derjahre 2009 bis 2011 die tatsachlich entstandenen Kosten der Inanspruchnahme vorgela-
gerter Netzebenen gemaR § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV ibermittelt. In der Anlage R1.2 wer-
den diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten gegeniibergestelit.

Die in der Erlésobergrenze enthaltenen bzw. tatsachlich entstandenen Kostenansatze fiir die
erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die
origindre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten fiir vereinbarte
Lastflusszusagen oder fur Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen Inan-
spruchnahme vorgelagerter Netznutzung.

2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergren-
ze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Anderung von Kosten nach § 11
Abs. 5 ARegV (volatile Kostenanteile fir die Beschaffung von Treibenergie) auf Basis des
Kalenderjahres, auf das die Erldsobergrenze Anwendung finden soll. Diese Regelung war
erstmalig zum 01.01.2011 anwendbar. Die diesbeziiglich im Jahr 2011 enthaltenen Ansétze
sind den tats&chlich entstandenen Kosten dieses Jahres gegeniiberzustellen. Die so ermit-
telte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemaR § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu beriicksichti-
gen.

GemaB seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fiir das Kalen-
derjahr 2011 die tatséchlich entstandenen Kosten sowie die in der Erlésobergrenze enthalte-
nen Ansétze der volatilen Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 5 ARegV angegeben. In der Anla-
ge R1.2 wird diese Angabe dem aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Wert gegen-
Ubergestellt.

2.4, Differenz zwischen den fiir das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess-
stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlésobergrenze diesbeziig-
lich enthaitenen Ansétzen

GemaB § 5 Abs. 1 A.3 ARegV wird zusétzlich die Differenz zwischen den fiir das Kalender-
jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder
der Messung und den in der Erldsobergrenze diesbeziiglich enthaltenen Ansatzen in das
Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Anderungen der Zah! der An-
schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch-

10 von 14



gefiihrt wird, oder MaRnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG a. F. sowie nach § 44
GasNZV verursacht wird.

GemaR seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fur die Ka-
lenderjahre 2009 bis 2011 die Kostenveranderung fiir die Messung bzw. den Messstellenbe-
trieb inklusive der MaBnahmen gemaR § 21 b EnWG (ibermittelt. Diese Werte werden in der
Anlage R1.2 den von der Beschlusskammer gepriiften Werten gegeniibergestellt.

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2011
Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2011 wird durch die kalenderjahrlichen
Einzelbetrége fur die Jahre 2009 bis 2011 hinsichtlich

= der Abweichung zwischen zuldssigen bzw. verprobten Erlésen und erzielbaren Erl6-
sen gemal § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV,

» der Abweichung zwischen den tatsdchlichen Kosten des vorgelagerten Netzes und
der in der kalenderjdhriichen Erlésobergrenze enthaltenen Ansdtzen gemaR §5
Abs. 18S. 2 ARegV,

= der Abweichung zwischen den tatséchlichen Kosten fir Treibenergie und den in der
kalenderjéhrlichen Erlésobergrenze enthaltenen Ansatzen geman § 11 Abs. 5§ ARegV
sowie

= den Mehrkosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 Abs. 1 S. 3
ARegV

bestimmt. Diese Differenzbetrage werden gemaR § 5 Abs. 2 ARegV verzinst.
Der Anlage R1.2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2011 zu entnehmen.

Die Verzinsung erfolgt gemaR § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils.jéhrlich durch-
schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs-
und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn
abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes-
bank verdffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten.
Fir das Jahr 2009 betragt der Zinssatz 4,09 %, fur das Jahr 2010 3,80 % und fiir die folgen-
den Jahre 3,58 %.
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Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2011 ergibt sich aus den Differenzen
der Jahre 2009, 2010 und 2011, die gemaR § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der Anlage
R1.1 ist fur die Jahre 2009, 2010 und 2011 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin-
sung, die H6he der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum
31.12 fr das entsprechende Jahr zu entnehmen.

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2011 kann ebenfalls der Anlage R1.1,
Zelle F20 entnommen werden.

3.2, Bestimmung der Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der Zu- und Ab-
schidge

Grundiage fur die Bestimmung der Zu- und Abschlége auf die Eridsobergrenzen der zweiten
Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2011. Dieser ist fir das Jahr
2012 aufzuzinsen, da die Aufldsung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 2013 be-
ginnt. Weiterhin hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber die Anwendung der sog. opti-
onalen Sonderlésung eingerdumt, um Betrdge, die gemaR § 5 Abs. 3 ARegV in den Jahren
2012 und 2013 zu Entgeltanpassungen gefiihrt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Ab-
schidge zu bericksichtigen.

Erlauterung zur optionalen Sonderlésung

Gemal § 5 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, im Folgejahr seine Netzent-
gelte nach MaRgabe des § 17 ARegV anzupassen, soweit die tatsachlich erzielbaren Erlése
die nach § 4 ARegV zulassigen Erlose des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um
mehr als 5 % Uberschreiten. Bleiben die erzielbaren Erlése hingegen um mehr als 5 % hinter
den nach § 4 ARegV zulassigen Erlésen des letzten abgeschlossen Kalenderjahres zuriick,
so besteht ein Wahlrecht fiir den Netzbetreiber, seine Entgelte nach § 17 ARegV anzupas-
sen.

Erzielt der Netzbetreiber somit Mehrerlése in 2009, die 5 % der zuldssigen Eriése Uberstei-
gen, sind seine Netzentgelte zum 01.01.2011 zu senken. Die durch die Netzentgeltanpas-
sung entstandenen Mindererldse im Jahr 2011 gehen in den Saldo zum 31.12.2011 ein.

Anders ist die Situation bei Mehrerlosen, die im Jahr 2010 oder 2011 erzielt werden. Die An-
passung der Netzentgelte erfolgt gemaR § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 bzw. zum
01.01.2013 und héatte somit keine Auswirkungen auf den Regulierungskontosaldo zum
31.12.2011. Die Berechnung der Zu- und Abschldge erfolgt somit auf einer Bemessungs-
grundlage, in der die Anpassungsbetrage nicht enthalten sind. Da diese Betrdge im Saldo
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verbleiben, wiirden sie bei der Bestimmung der Zu- und Abschlage mitberiicksichtigt und
damit als Zu- bzw. Abschldge auf die Erldsobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode
verteilt. Es kdme dadurch zu einer doppelten Rickzahlung der Mehreriése durch den Netz-
betreiber. Die hierdurch entstandenen Mindereriése wiirden verzinst erst in der dritten Regu-
lierungsperiode ausgeglichen.

Um dies zu verhindern, hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom
04.10.2012 die Médglichkeit eingerdumt, von der sogenannten optionalen Sonderiésung
Gebrauch zu machen. Diese sieht vor, dass Mehreridse, die in den Jahren 2010 und/oder
2011 entstanden sind und zu einer Anpassung der Entgelte in den Jahren 2012 und/oder
2013 gefithrt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Abschidge beriicksichtigt werden.

Der Netzbetreiber hat der Beschlusskammer gemaR seiner Mitteilungsverpflichtung nach
§ 28 Nr. 3 und 4 ARegV vom 03.02.2012 mitgeteilt, dass er im Jahr 2010 Mehreriése erzielt
hat, die 5 % Ubersteigen und zum 01.01.2012 zu einer Entgeltanpassung gefiithrt haben.

Mit Schreiben vom 21.02.2014 hat der Netzbetreiber der Beschiusskammer mitgeteilt, dass
er von der optionalen Sonderlésung Gebrauch macht.

Bei der Ermittlung der Zu- und Abschldge wird der Anpassungsbetrag gemaR § 5 Abs. 3
ARegV ermittelt, der sich aus Sicht des Netzbetreibers ergeben hat.

Auch bei der Ermittiung der Verzinsung des Jahres 2012 ist sodann zu beriicksichtigen, dass
der Endbestand des Saldos zum 31.12.2012 in Héhe der erfolgten Entgeltanpassung zu kor-
rigieren ist. Das zu verzinsende durchschnittlich gebundene Kapital entspricht dem Mittelwert
aus dem Anfangsbestand zum 01.01.2012 und dem Endbestand zum 31.12.2012. Bei einem
Zinssatz von 3,58 %' ergibt sich die in Anlage R1.1, Zelle G19 dargestellte Verzinsung.?

Die Bemessungsgrundlage fur die Berechnung der Zu- und Abschldge auf die Eriésober-
grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs-
konto nach Verzinsung, der in der Anlage R1.1, Zelle G20 dargestellt ist.

! Eine Fixierung des Zinssatzes flir zukUnftige Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus
wiahrend des Aufidsungszeitraums vorgesehen ist.

2Um zu verhindern, dass Mindereridse des Jahres 2012, die aufgrund von Mehrerldsen des Jahres 2010 entstanden sind, im
Jahr 2012 im Regulierungskonto fur die zweite Regulierungsperiode nochmals berilcksichtigt werden, sind die erzielbaren
Eridse des Jahres 2012 um den Betrag der Mehrerlse des Jahres 2010 zu erhhen. Dadurch wird eine Doppelverrechnung
vermieden.
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3.3. Berechnung der Zu- und Abschiédge

Die Ermittlung der Zu-/ und Abschldge auf die Erlésobergrenzen der Jahre 2013 bis 2017
erfolgt in 5 gleichméRigen Raten zuziglich der jahrlichen Verzinsung der jeweiligen durch-
schnittlichen Kapitalbindung.

Der dabei anzuwendende Zinssatz betrdgt konstant 3,58 %, was dem 10-jdhrigen Durch-
schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inldndischer Emittenten" der Jahre
2002 bis 2011 entspricht.

Entsprechend der oben dargesteliten Ausflihnrungen ergeben sich die in Anlage R1.1 aufge-
fuhrten Zu-/ Abschlage fur das Regulierungskonto fiir die Jahre 2013 bis 2017. Zuschlage
auf die Erlésobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem negati-
ven Vorzeichen dargestellt, Abschldge sind mit einem positiven Vorzeichen versehen.
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R1.1 Saldo

Saldo aus Einzeldifferenzen

12 [Vorjahressaido (Jahresanfangsbestand)

13 |Reguldre Tilgung des Saldo aus Reguiisrungskonto

14 | Sondertilgung gemaR optionaler Sonderiésung

15 ISIMO I

16 |saido i

17 |Anzuwendender Zinssatz gemaB § 5 Abs. 2 ARegV

18 {Mittelwert aus Jat ngs- und Jah dbestand

1g {Verzinsung des Saldos

i<

20 |Gesamtsaldo Reguiierungskonto nach Verzinsung

In der Verprobung des Jahres 2011 vorgenommens

B € I B 1 E T F I S [HT | I 3 R I T | ]
| 1 |Verzinsung und Aufidsung des Regulierungskonto
2
3] [Firma des Gasnetzbetreibers |
[5] [Betriebsnummer 1
6] [Netznummer
7
E | 2008 I 2010 1 2011 1 2012 | 2013 1 2014 2015 || 2016 | 2017
8
10

zu vertallender

22 Ausschittung des Regulierungskonto 0.00 Salde
In der Verprobung des Jahres 2012 vorgenommene
23 At:zsd\un?mg des Reguliemngsrlgonto Ijlhrllcho Tligung
[n der Verprobung des Jahres 2013 vorgenommene 0.00
24 Ausschattung des Regulierungskonto !
Saldo des Regulierungskonto I '
25 {Zu-/Abschiag) i [
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A ] B I € 15] E I F i i G A | T i J 1 K T_ T =T W
ibah zur Berechnung des Di em. § 5 Abs. 1 V der Jahre 2008 - 2011
2
3 Firma des Gasnetzbetreibers
E Betriebsnummer
[] Netznummer
1 6|
7
8 Beschreibung 1 Inhait 2009 2010 2011
Aaaban des o Warte gaben des 3 Warla. Angaben des . ol
= Netzbetreibers - zu
9 o) Werten agentur Warten agentur Werten
ﬂ_‘ 1 Enbsobergrenze gemiR § 4 ARegV nach § 4 ARegV zulsssige Eridse -0,00 0,00
—— = i, S | e ¢
o+ |
" erzielbare Eriése | 0,00 - 0,00 o !
2 Kosten ' 0,00 l 0,00 1 008
12 Netzebenen gemdR § 11 Abs. 2 Ssaiz 1 Nr. 4 ARegV ]
- in EOG enthaitene Anssize 0,00
44| 3 Volatlie Kostenanteile gomaG § 11 Abs. 5 ARegV |tatsschiich entstandene Kosten o, o, 0,00
& In EOG enthaitena Anastze 0,00 o.nnl 0,00
™ bei Loi
16] 3 inki. MaRnahmen gem. § 21b E'WG 0,00 °'“°l 0.00
47] & Sonstiges omr
&L1 — — — -
19 [Saido aus Einzsidifferanzen I 0,00 000] _




R2 Zul#éssige Erlose

B | (o] ] D | E [ F | G
| 1 |Ubersicht angepasste Erlésobergrenze geméR § 4 Abs. 3 bis 5§ AReqV
2
| 3 | Netzbetreiber
| 4 | Betriebsnummer der Bundesnetzagentur
| 5 | Aktenzeichen der 1. EOG-Festlegung
6 Verfahren |vereinfachtes Verfahren
| 7] Netznummer
| 8 |
9
10 2009 | 2010 2011
1 Dauerhatft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 KA, o
11| M Abs. 2 ARegVv b
Veranderung dauerhaft nicht beeinflussbare
12 @ Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV * Mornderomng KA, de9
3) Vortibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile nach +KA, 1
13 § 11 Abs. 3 ARegV nb.0
Versnderung der vorlbergehend nicht beeinflussbaren i
14| @ Kostenantsile durch (VPItVPIO-PFY) * Varknderung Khv ;
®) Nicht abgebauter beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 KA, h
15 Abs. 4 ARegV Bt
\'4 1
16 (6) beeinflussbaren Kostenanteile durch (VPIt/VPI0-PFt) + Verdnderung KA,
genehmigte Anpassung der Erlésobergrenze aufgrund
17 Y eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV +ER: ¢.00 0.0
@) Veranderung des Anpassungsbetrages (VPIt/VPlo-PFt) + Verinderung EF, 0,00 0,00
18 am EF;
Zu- und Abschlage auf die Erliésobergrenze - i 3 B Pl O .
19| ©® Qualititselement nach § 19 ARegV * Q i 2 Q‘Q'Q‘ : 0,00} 0,00
20 (10) Volatiler Kostenateil nach § 11 Abs. 5 ARegV + (VK » '0,00] -0,00 0,00
Volatiler Kostenateil nach § 11 Abs. 5 ARegV im ) : . | :
21 a1 Basisjahr VKa) : %00 0:00 B0
2 (12) Nicht zumutbare Héarte nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV + NZH, 0,00 0,00 0,00
(13) Saldo Periodendbergreifende Saldierung 2006 - 2008 PS 0.00
23 einschl. Zinsen nach § 34 Abs. 1a ARegV t J
24 (14) Sonstiges (Mehrerlésabschdpfung) - So, 0,00 0,00
25
26 Erldsobergrenze nach § 4 ARegV = EQ, | o )
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R2.1 Nachrechnung 2010

[ B 1 C I D T £ F i [ | H T T | J
i |Ndzhmlbor
2 |B der
3 der 1. EOG-F
4 [Verfahren |verelnfachtes Varfahrea
5 |Netznummer
s B I
7|8 M
8 [wittollung Imvestiti i
9 [Boschluss § 26 Abs. 2 ARegV I
10', F b ng 2008
1
12|B1. Anp ng der Erlésoberg nach § 4 Abs. 3 ARegV
13
1 [T
— Heizhaina ‘.W M""";‘“"""""""’“ Netzbetralber gemi / noch §4 Abs. 3.4 | Abweichung Eriscbergrenze gemss
ach § 32 Abe. 1 | nach § 32 Abs. 1 | nach § 32 Abs. 1 Nr. ARegV LV.m. § | dar Eriteoberararas nach §4 Aba. 3 u.|  AR#G'Y (sowel vortianden unier e e A wung oo o raah §
#r.1 ARogV LV.m. § 29 Abs. 1 EnWG | Nr.1ARsgV LV.m. § 29 Abs. 1 EnWG | 20 Abs. T ENWG Netzbetreiber gg0. 4 ARSgY s M“-A-‘"?mm.qmmh‘;" Vom§ el M"""‘"N" og0.
" Ll Ll Sundesmstmguntir M) Ll (=D67 + D102 - D72.D75 + D85 + D107 + D110 + D118 D121 -D122)
Erisobergrenzs nach § 4 ARsgV
5
7
18 |B2. Der Anp g zug ieg: A gen nach § 4 Abs. 3 u. 4 ARegV
18
20]B2.1. A des Ve nach § 8 ARsgV (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 ARegV)
Natzbetrelber Bundesnyzagenur Abweichung Verbraucherpreis-
Kulenderjshr 2008 Verbraucherprels- zur Prifung
2 gueantindex ___geesmtindex
Vom
Verbrauchempraisgesamtindex des variaizien Kalenderiahres vor dem Jahr,
nimmmmmmn
24
?mlndmt!gdamm-ﬂnlcmmnﬂumwmﬁhnwhgﬁm231111 Nr. 1bis4, 8 bis 10 und 13, Setz2und I (§4 Abs. INr. 2ARegV)
IR— in dar emi Featieguna der m;um1m.:qm-.vw:uum1mmmmnm
28
Natzbegelber Bundesnetzacentur Halzbatreiber Bundesnetaosntut Kosten Eriies Netzbotreiber goil.
5 Koston [€] Kosten €} Ertdes 1 Ericee NI Bundesrtzagentur ) | Bundesnetzagentur ] Prifung (Kosten) ur Pritfung (Exites)
Konzesslonsabgaben (Satz 1, Nr. 2) 0,00 0,00} 0:00 0,00 0,00]
31 ) :
Batriebesteuern (Satz 1, Nr. 3) 0,00 Um‘ 0,00
32 | 2 1
(Setz 1, Nr. 4) | 0,00
33
{Genehmigte investitionsbudgets nach § 23 ARegV (Satz 1, Nr. 6) 0;00[ 1,001 0,00,
3 L I
u:;nmmxmaw-mmwwu(sutm o'ml mq , i 0‘-‘.” 000 000 0,00
und zl und :
a8 Versorgungsiaisiungen (Abschiuss vor 31.12.08) (Saiz 1, Nr. 8) °‘wl O,N, 0,00
[Betriebs- und Personahalatitighsit (Setz 1, Nr. 10) a,m[ o.oul 0,00
30 ;
2 T W C nd von 2
f0r Kinder der Im om[ Ml![ 0,00)
@ o0 (Satz 1, Nr, 11).
ng von n
2 |Verbindung mt der Strom- bzw. GasNEV (Satz 1, Nr. 13) 0,00 0 0.00)
Kosten oder Eribse aus Manahmen eines Betreioers von - ;
e aoer 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00}
«‘um-_n(sma)
Summe ] 0,00 0,00} 0,00 0,00
45 I
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R2.1 Nachrechnung 2010

5 < I ) — 3 I 3 5 I H i T 3
in der Evidsol nze geindl Anpsssung der EfSecberarenzs nach § 4 Abs. 3 ARegV (soweit vorhanden unter wvon nach|
Emchraibung § 20 Abs. umv-m-mmmmunm 20V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV) 21
47
Nezbotretber Bundesnsizagentur HNazbetreiber Bundeanezsasntur Kosten 290.| E g0,
@ Kosten €] Kosten [l Erides 1G] Erides 1] Bundssnstzagentur [ Bundesnstzagentur f6] Ansitangéa T efeng (Kosles) . | Anmerkingen i Bi(ing (EriOee)
Konzessionsabgaben (Salz 1, Nr. 2) 0:00 o.m[ 0 009 0,00 0,00
50
Betrisbastavare (Satz 1, Ne. ) o‘w[ n‘“;l N ool
st
T
(Satz 1, Nr. 4) 0,00
52 I
Genehmigte Invastitionsbudgets nach § 23 ARegV (Saiz 1, Nr. 6) o,wl o.m[ 0,00
153
Verbieibende Kosten Biogas nach Abzug Walzungspavschale (Satz 1, Nr. m] ol_ml ﬂ.wf 0.00) 0.00 0,00
62) 2 ;| ,
58
2l ind :
o nlmunnpuuunn-n {Absciuss vor 31.12.08) (Satz 1, Nr. 9) 0.004 0 0,00
Betriebs- und Personairatstitigkeit {(Satz 1, Nr. 10) OMI 8,00 0,00]
und Wi m und von
far Kinder der Im 0,00} 000 0,00|
59 |Batrisbaar on (Setx 1, Nr. 11)
g von
g1 | Verbindung mt dor Strom- baw. GasNEV (Satz 1, Nr. 13) °l°°| 0 0,00
dia einer 0 B;&I (X 04 0,00 0,00
83 ‘mngm (Satz 3)
" | Summe dauarhaft nicht befnfussbarer Kostenantelle [€] 0,00] 0,00 0,00 0,00
65 . -
[katenderjanr 2010 Hﬂgﬂm ““mﬁ“ﬂ"‘ Abwelchung "‘““""’:I"“‘ Anmerkungen zur Prifung
E. Bundesnetzagentur
s nicht fUr 2010 [§]
[ 14
68
60 |B2.3. Mehr- oder Mi nach § 10.der GasNEV (2008)
Kalendarjahr Nptzbatrelber Bundesnetzagentur Abwsichung Netzbetreiber ggu. Datengrundiage der
7] el o 5] Bundeznstzagentur €] Anmeckungen zur Prifung Bundesnetzagentur
[Der hat sinen vom
mm‘ "hmbl;umlr-ndln Sakdlarung 2008 gemas § 10 GasNEV f R
72 | L jeben,
75
78 {B2.4. Mehrerld: pfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 10 GasNEV.
NefzbetreiDer 5 Datengrundisge der
- Katenderjahr 2010 ] o J . m""' Anmerkungen zur Pritfung Bindennetuagarir
10l Necshababer Jo Anmal gateachiee o 0, {eKs-07/883-MEA vom 03.02.2010
[
83 [B2.5, Anpassung aufgrund sines Erwell gsfaitors nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 1.V.m. § 10 ARegV
o] Kalenderjahr 2010 !ﬂhglm! lmn:num Abwsichung u-mmlb;' agl. Anmedaungen zur Prifung glhwmnulm d:
| 86 |Anpassungsbetrag nach § 4 Abs. 4Nr. 1 LV.m. § 10 ARegV 0.00 0.90] 0,004
89 3
| Anpaseung der
nach § 4/Abs. 4 Setz {
90 1M e K40 Al
oY oy
“For dia gen sung der
| Eridsobesgrenzs nach 5 4 Aba. 4 Saiz 1|
1e2] i - —
9
- Nau errechnte. .., dung der
EriSsobergrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 1
E Mot OIS
85
]
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R2.1 Nachrechnung 2010

B T C I D 1 E I F L
97 |C1. Weitere der Eridsoberg , die bereits Bestandteil der Fuﬂogung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 28 Abs. 1 EnWG waren
[ T8 {{soweit vorhanden unter von nach § 26 Abs. 1 ARegV sowis von Beschilesan gemall § 26 Aba. 2 LV.m. § 32 Abs. 1 Nr. § ARsgV)
89C1.1. Dauerhaft nicht besinfiussbars Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 12 ARegV (pauschalisrter Investitionszuschiag)
2010 Natzbefrelber Rundesnelzacsntur Datengrundisge der
107 Im g
102lPauschaierter investiionszuschiag 0,00]BKs-07/883 vom 08.12.2008
T —
104C2.1. Vorilb nicht und Kosten (KAVND,0 + [$-Va,q] X KARQ)
2010 &msm Bundespsizacetur Datarigrundiage der
1 m
107]Vorshergshend nicht Kosten KAvib,0 3 BKS-07/883 vom 08.12:2008
108}
109 Kalenderjat 2010 Nlmuyll “Buivdeanetzaguniur [ Usiuhnnmnﬁtaw Jor
110[NIoht Kosten 1-Vass) % KAB,G] IK5-07/883 eom 08.12.2008
17 o
113|C2.2. der vorilb nicht und Koaten VPlages Und PFey
| ‘Haizbeiraiber ‘EundesnsGagenhur
11g|Kalonderjehr 2010
[Anpassungsbelrag der Kostanantsile “vab® + "b™ auigrund VPl und
PF.
110} ((x::nu.u +KAb) x (VPI200B/VPIO - PF2008)}{KAvIA,0 + KAB,Y
ridss nach § 10 der GasNEV |ﬂy§l
Neizbeiraiber Buncesnstzanentyr Datengrundisge der
: - L
reifende Ssidierung 2008 sinachl. Zinsen nach § 34 O,MBKMTMMMSI.M
[Sakio Periodenibergreifenda Saldisrung 2007 einschl, Zinsen nach § 34 0,00} 8x.07/883 vorn 08.12.2008
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R2.2 Nachrechnung 2011

45

T ] 1 C_ I 7] I E F | [ I A | T I J
1 [Netzbetretber ]
2 lE der & m
3 | ichen der 1. EOG-F
4] n
5 |N 1
s |B 2010 ;
7 B Mehrerid:
s |Mitteilung Inveatiti i
3 [Beschiuss § 26 Abs. 2 ARegV ]
10]S F iib 2008 |
]
{121B1. A der Erlé nach § 4 Abs. 3 ARegV
|34
Neizbstreiber - Bundesneizsgentur - Abweichung Eridsobergrenze gemad Nefzbatreiber p— dir nach §4Abs.3u. 4 | Abwelchung Eriaecbergrenze gemn
Eridschergrenze gemiifl Festiegung der| EriGeobergrenze gemas Festienung der gemil Anpassung
ARogGV unter von der nach §
nach § 32 Abs. 1 nach § 32Abs. 1 | nech §32 Abe. 1 Nr. 1 ARegV I.V.m. § | der Erllscberorenzs nach § 4 Abs. 3 u.
Nr. 1 ARegV LV.m. § 20 Abs. 1 ENWG | Nr. 1 ARegV iV.m, § 29 Abs. 1 EnWG | 20 Abs. 1 EnWG Netzbetrelber ggi. 4 ARsgV """5""""M”"m":“_'“minh"'v"“"” ‘m’:“w"m“""‘
14 © Ll al (= D87 » D102 - O72 078 + D88 + D107 + D110 + D118 - D121 - D122)
nach § 4 ARegV
15
7
B2. Der A '] liegende A gen nach § 4 Abs. 3 u. 4 ARegV
B2.1. Anderung des Verbraucherp 8 ARegV (§4 Abs. 3 Nr. 1
Netzbetreiber Bundesnetzegentyr Abweichung Verbraucherprels-
Verbraucherpreis- gg0. zur Priffung
gesamtindax —gesamtindex —Bindeshetragertur
[Vom it
Verbraucherpreisgesamtindex des yorletzten Kalenderiahres vor dem Jahr, | 0,00
- oy
z4|
25182.2. Anderung dausrhait nicht bsainfi ntsile nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 8 bis 10 und 13, Satz 2 und 3 (i A Abs. 3 Nr. 2 ARegV)
In der Somih der niach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV LV.m. § 28 Abs. 1 ENWG enthaltene deuarhaft nicht
Senchralbang besinfiusabare Kostenantsile €]
28
Nelzbetraibee Bundesnetzagentur Msizhetreiber Bundeanetzagentur Kosten 4. Erise ago. Zur Prilfung (Kosten) | Anmerkungen zur Prilfung (Eridss)
5 Koaten [€] Kostan |€] Erides 1] Eriden €] _ Bundesnetzagentur (€] il
Konzessionsabgaben (Satz 1, Nr. 2) .00, 000] 0,00 0,00 0,00|
31 Ea o
(Sakz 1, Nr. 3) 0;00) j 0,00
32 P L.
(Satz 1, Nr. 4) 0,00,
33 =~ ] =
Genehmigte Investitionsbudgets nach § 23 ARegV (Satz 1, Nr. 6) - um' 800/ 0,00,
:)Ntlbmﬂo Kosten Biogas nech Abzug Wisizungspauachale (Satz 1, Nr. “. w' ¢ . oawl 4 n,on 0,00 0,00
14 ; : . A
i und tari " L ind 3 T T
35 |Vorsorgungaieistungen (Abechiuss vor 31.12.08) (Setz 1, Nr. 9) oml. : > o0 2 8
Betriebs- und Personalratstitighett (Setz 1, Nr. 10) 0,00}
3 4
B und W Iml und von YR .
Betriebakindartageastitten for Kinder der im Netzbersich beschafigten 0,00
(Setz 1, Nr. 11)
g von In = 0.0 0,00
42 |Veruindung et der Strom- bzw. GasNEV (Satz 1, Nr. 13) | o3 .
Kosten cder Eriése aus Malnalmen sinas Betreibars von it | - ’ - wl
die siner 00 [ 0,00 0,00)
44 |untediegen (Satz 3) = i
me nicht Q@ 0,00} 0,00} 0,00 0,00
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R2.2 Nachrechnung 2011

Beschreibung
a7

Kosten Netzbetre!ber ggtt.
™~

Anmerkungen zur Prifung (Kosten)

Anmerkungen aur Pritfung (Estoes)

Konzasslonsabgaben (Satz 1. Nr. 2)

0,00}

0,00

0,00]

|Betrimbesieuem (Saiz 1. Nr. 3)

0,00

(Satz 1, Nr. 4)

0,00

Genshmigte fnvestiionsbudgets nach § 23 ARegV (Saiz 1, Nr. 6)

0,00

Varbisibende Kosten Biogas nach Abzug Willzungspauschsia (Safz 1, Nr.
8a)

0,00 0:00{

0,00

0,00]

nd

und 2wl
57 [Veesorgungaleistungen (Abschiuse vor 31.12.08) (Satz 1, Nr. §)

0,00

Batriebs- und Personatratetitighelt (Satz 1, Nr. 10)

0,00

58
'B und W m
s Kinder dec im

0,00

59 5 in (Setz 1, Nr. 11

von
g1 |Verbindung mit der Strom- bzw. GasNEV (Satz 1, Nr. 13)

0,00}

Kosten oder Erdse sus Malnahmen eines Baireibers von
die siner

63 3)

0:.004

0,00

0,00

|Summe dauerhaft nicht beinfluasbarer Kostenantsile [€]
o4

0,60,

0,00

0r2011 1

69 |B2.3. Mahr- oder Mindererise nach § 10 der GasNEV (2008)

Kalenderjahr 2011

der

Sald i 2008 gemat § 10 GasNEV
| 72 |fir dos Kalsndriatr €]

Bundesnetzagentur

75
[76|B2.4. Mehraridsabschopfung nach § 34 Abs. 1 ARegV LV.m.

10 GasNEV

vom 18,02.2010

{Kafendedjahr 2011

Netzhetralbyr
L]

Abweichung Netzbetrelber pgit.
Bundesnetaagemur €]

Anmerkungen xur Prifung

Datengrundiage der
Bundesnetzagentur

vom Netzbetrsiber in Ansatz gebrachier
Rockzhiungsbstrag

0,00

o]

0,00

BK9-07/883-MEA vom 03.02.2010

%mm
a3

B2.8. Anpassung aufgrund eines Er nach

4 Abs. 4 Nr. 1i.V.m. § 10 ARegV

Katenderjshr 2011

Netzbetralber
L

Prifung

ter
Bundesnetragentur

wmumum4ur.uv.mhomv

0,00

"er Netzbetrether hat keinen Wert fiir den
\npaasingsbeirag aufgrund sines
welerungsfakiors angegeben.

e 2=

Tafe

BER

oer
Eriésobergrenze nach § 4 Aba. 4 Satx 1

FOr die genehmigis Anpassung der
Eriaobergrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 1

~ deterVRL |
o ——
s
Ertosobergrenze nach § 4 Abs. 4 Saiz 1
dea VP

BKS-07/883-E10 yom 16 11.2010

Seite 8 von 10




R2.2 Nachrechnung 2011

B [ ] I 3] [ E 1 F I
97 |C1. Waitere B ile der Erid. , die bereits B il der Festlegung der Bundunmgmwrnwh §32Ab¢ 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG waren
[9% | (sowet vorhanden unter von nach § 26 Abs. 1 ARagV sowie von Beschilissen gemils § 26 Abs. 2 LV.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1
99 {C1.1. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 12 ARegV (p rter lnmﬂtlonmlsmlﬂl
- Helzbefryiber ‘Bundssnetzageniur Tetengrandisge Gor
101 ony [C] Bundesnetzagentur
0,00| BK3-07/883 vom 08,12.2008

102]|Davarhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 12 ARegV

[103]
104{C2.1. Vordlb nicht und Kosten (KAvnb,0 + [1-Vy] x KAb,0)
[Bundssnsizagentut
o E— B — e

VorGbergehend nicht besinfiuasbara Kosten KAvnb,0 IBKBWMVGHD&HZOO!

1
108)
Notrbatreiber eizaoentur ﬁmmnalm der

yoa|Katonderahir 2011 i I o S ‘
110{Nici! abgebaute Kostan [{1-Voe) X KAB,0 |BKS-07/883 vom 08.12.2008
KK
113(C2.2. der nicht und Kosten VPl300s Und PFeeq
Netzbelrelber Bundesnetzagentur

[Kalenderjahr 201
! o _ o
ungsbefrag der Kostenantells “vnb™ + "b" aufgrund VPisee und i

2000
116{[{KAVNB,0 + KAD,4) x (VPI2008/VP10 - PF2009)]-{KAvnb,0 + KAb.1)
11
118(C2.3 Miehr- oder Mindereridse nach § 10 der GasNEV (2006/ 2007)

Netzhatreiber Bungesnetzacentuc Datengrundiage der
120} Kalenderjabr 2011 ; 10 . o
s.ldo Petiodentbergreilende Seldierung 2008 einschl. Zinsen nach § 34
1 bzw. Abs. 1a ARegY 0,00} 8K9-07/887 vom 08.12:2008
Saido Periodeniibargreifercie Saidierung 2007 einschl. Zinsen nach § 34
LJAB 1 bzw. Abs. 18 ARegV/ v 0,008BK8-07/883 vorn 08, 12:2006
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R3 Erzielbare Eriése

A

B | 5

1 D i E |

Zusammensetzung der erzielbaren Eriése

Firma des Gasnetzbetreibers

Betriebsnummer |

Netznummer

2008 | 2010

2011

1.1

Umsatzerltse aus Netzentgelten Gas

1.1.1

Erlse aus der Wélzung von Netzentgeiten fur die vorgelagerte Netznutzung

0,00

1:1.2

Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung

1.1.3

Ausspeisepunkte mit Leistungmessung

13

1.1.4

Abrechnung

14

1.1.5

Messung

16

1.1.6

Messstellenbetrieb

bk kL

16

1.1.7

Gesondertes Netzentgelt gemaB § 20 Abs. 2 GasNEV

0,00 0,00

17

1.1.8

Vertragsstrafen

0,00 0,00

0,00

18

1.1.9

Preisnachidsse geméaf § 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV

0,00 0,00

0,00

19

1.1.10

Unterbrechbare und unterjahrige Vertrage

0,00 0,00

0,00

20

1.1.11

Weitere Eritse

0,00 0,00

21

1.1.12

Konzessionsabgaben

0.00

22

1.1.13

Sonstige Umsatzeridse aus Netzentgelten

0,00 0,00

o,ooi

23

Erzielte Erlése (1.1 abzgl. 1.1.12)

24

Unterverprobung

0,00 0,00

0,00

25

T |+

Hinzurechnungen

0,00 0,00

26

Korzungen

0,00 0,00

27

Erzielbare Eriése

0,00
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Anlage Il
VNB

; Belsplele zur Ermlttlung der beruckswhtigungsf ; _lgen kalkulator15chen Restwerte ; o

‘ und kalkulatorlschen Abschrelbunge

es'SachanIagevermogens R Rl

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird der Rechenweg zur Ermittlung der Werte des Sach-
~ anlagevermdgens anhand eines einfachen, fiktiven Beispiels erlautert Die Belsplelrechnung
-wird fir drei mégliche Fallkonstellationen durchgefiihrt:

In Abschnitt 1. wird der Fall einer Altanlage betrachtet, deren Aktivierung im Jahre 2000 er-
folgte. Abschnitt 2. zeigt den Fall einer Altanlage, dié im Jahre 2005 -aktiviert wﬁrde' Ab-
schnitt 3. den Fall einer Neuanlage, die im Jahre 2007 aktiviert wurde. Die Belsplelrechnun- :
gen werden im weiteren Text grau hinterlegt.

Bei der Ermittlung der Abschreibungsbetrige erfolgt in den Beispielrechnungen aus Uber-
sichtsgriinden fur Altanlagen keine Gewichtung der Abschreibungsbetrdge mit der individuel-
len Eigenkapital- bzw. Frerhdkapitalquote. Stattdessen werden hier jeweils die Abschrei-
bungsbetrige auf Basis der Anschaffungs- / Herstellungskosten und auf Basis der Tages-
neuwerte zu 100 Prozent ausgewiesen. |

1 Altaniagen, die im Jahre 2000 aktiviert wurden

In Beispiel 1 wird eine Anlage betrachtet, die im Jahre 2000 angeschafft wurde. Da die vom
'Netzbetreiber gewahlte Nutzungsdauer oberhalb des unteren Wertes der Nutzungsdauer-
spanne gemal Anlage 1 (zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV) liegt, findet zum 31.12.2003 ein Nut-
zungsdauerwechsel statt. '

mnerhalb der von Anlage-1 zur.GasNEV vergegebenen Sp

{RNBM mm gewahiteND (2000+1 Anschaﬁ‘izrgs;ahr)

! Dabei-handelt es sich um einen fiktiven Wert, welcher der lllustration der Beispieirechnung dient.
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h: RNDsm o= : '7-~ 2000) =56 Jahre

11. Ermlttlung de Restwertes Zum 31 12, 2010 auf AKIHK-Basls

Aufgrund der M@oglichkeit des Nutzungsdauerwechsels zum 31.12.2003 sind fiir die Berech-
nung zwei Schritte erforderlich. Zundchst wird der Restwert zum 31.12.2003 unter Ber{ick-
sichtigung der in der Vergangenheit angewendeten Nutzungsdauer ermittelt. Anschlieend
wird der Restwert zum 31.12.2010 unter Berlicksichtigung der ab 2004 anzuwendenden,
(Rest-)Nutzungsdauer berechnet.

1.1.1. Ermittiung des Restwertes zum 31. 12, 2003 auf AKIHK BaS|s

Der Restwert auf Basis der AK / HK zum 31.12.2003 ermittelt sich auf Basis der hlstonschen
AK/HK unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum 31.12.2003 stattgefundenen Werte-
verzehrs. Zur Ermittlung dieses jahrlichen Werteverzehrs werden die unteren Werte der in
Anlage 1 zur GasNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern herangezogen. Die jeweili-
ge Jahresabschreibung bis einschliefilich 2003 ergibt sich dabei aus dem Quotienten der
historischen AK / HK und den jeweils unteren Werten der in Anlage 1 zur Gas_NEV genann-
ten Spannen von Nutzungsdauern.

AK/HK

N Dumerer Rand

RWXIEE, = AK | HK -

-(2003 +1— Anschaffungsjahr)

- Beisplel 1.

RW,%/EK =1.000.000€ -~~~ . (2003 + 1 ~ 2000) = 927.273€

1.4.2. Ermittlung des Restwerts zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis
Der Restwert auf Basis der AK /-HK zum 31.12.2010 ergibt sich aus dem zuvor ermittelten
Restwert zum 31..12.2003 abziiglich der Jahresabschreibungen fiir die Jahre 2004 bis 2010.
Die Jahresabschreibuhg fur die Jahre ab 2004 ergibt sich aus der Division des Restwerts zu
AK/ HK zum 31.12.2003 und der Restnutzungsdauer zum 31.12.2003:

RWAK/HK
AK | HK AK [ HK 31.12.2003

Ru’:ﬂ 122010 = RW;l 125 2003 (

RND.

31.12.2003

7

Beisplel1

Rmf’féfii@ 9272736 - (92752673"3 811368
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1.2, Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AKIHK-Ba‘sis.
Die Jahresabschreibung auf Basis AK / HK 2010 ermittelt sich aus der Division des Restwer-
tes zu AK/ HK zum 31.12.2003 und der Restnutzungsdauer zum 31.12.2003.

Jpo— RWAK /HK
Abschreibungy;, " = ——3112200_
R‘ND3I.12.2003

“Belsplel 1

1.3.  Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2010 auf TNW-Basis .

Der Restwert zum 31.12.2010 auf TNW-Basis. ermittelt sich- durch Multiplikation des zuvor
ermittelten Restwerts zum 31.12.2010 auf AK- / HK-Basis mit dem aus dem Preisindex her-
geléiteten Faktor, der die Preisanderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wieder-
gibt.

Der Faktor des Anschaffungsjahrs betrégt: Fakiorzooo,mo =1,15490

N _ ppuyAKIHK L
RW31 12200 = RW31 125010 ° Faktor,;

1.4. Ermittiung der Abschreibungen 2010 auf TNW-Basis

Dlé Jahresabschreibung 2010 auf Basis der TNW ermittelt sich aus der Multiplikation der
zuvor _errriittelten Jahresabschreibungen 2010 auf AK- / HK-Basis und dem Faktor, der die
Preisanderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wiedergibt. ’

\

Abschreibungyys = Abschreibungy,™ - Fakioryy, 1

e

 Abschreibunglyl =16.558€1,15490 =
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2. Altaniagen, die im Jahr 2005, aktiviert wurden

Bei Anlagenzugéangen im Jahre 2005 handelt eé sich um Anlagen, fur die kein Wechsel der
Nutzungsdauer gemaR § 32 Abs. 3 S.3 GasNEV in Frage kommt. Der Restwert zum
31.12.2010 und die Abschreibungen 2010 kdnnen demnach auf direktem Weg ermittelt wer-
den. Da es sich um eine Altan!age'im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV handelt, erfolgt

auch die Ermittiung des Restwerts zum 31.12.2010 und der Abschreibungen 2010 auf Basis
der Tagesneuwerte. '

itungen Stahl kathodisch geschiiizt

Nutzungsdauerspanne: . B5bis€sdahre.

21. Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2010 auf AK- / HK-Basis _

Grundiage fur die Ermittiung der Restwerte zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis bilden die his-

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die vom Netzbetreiber gewahlte Nut-

zungsdauer, sofern diese sich innerhalb der durch die Anl"age'1 zur-GasNEV vorgegebenen

Nutzungsdauerspanne befind.et. Der Restwert auf Basis der AK/HK zum 31.12.2010 ermittelt

sich unter Abzug des vom Anschaffurigsja_hr bis zum 31.12.2010 stattgefundenen Wertever-
_zehrs von den historischen Anschaffungs- und Herstelluhgskosten.

AK /| HK .
RW{AIES = AK | HK ~ S (2010 + 1 - Anschaffungsjahr)
‘Beispiel2
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2.2.  Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AK/IHK-Basis )

Die Ermittiung der Jahresabschreibungen 2010 auf AK- / HK-Basis, welche den vom An-
schaffungsjahr bis zum 31.12.2010 stattgefundenén Werteverzehr darstellt, erfolgt durch
Division der Anschaffungs- / Herstellungskosten durch die vom Netzbetreiber gewéhite Nut-
zungsdauer. '

Abschreibungfy é wx _ AK/HK

NDgewdhll
] Abschreibung;ggﬂx_ . 1.000.0

2.3. Ermittlung der Restwerte zum 31.12.2010 auf TNW-Basis

Der Restwert zum 31.12.2010 auf TNW-Basis érmittelt_sich durch Multiplikation des zuvor
ermittelten Restwerts zum 31.12.2010 auf AK- / HK-Basis mit dem-aus dem Preisindex her-
geleiteten Faktor, der die Preisanderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wieder-
gibt.

Der Faktor des Anschaffungsjahrs betragt: Faktor,ys 55, =1,1020

INW  _ pyyAK/HK
RWai' 12200 = RW31 13010 * FaKLOT 5 5016

Belspiel1

WW =9 o"’""oo0€

2.4. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf TNW-Basis

Die Jahresabschreibung 2010 auf Basis der TNW ermittelt sich aus der MUItiplikation der
zuvor ermittelten Jahresabschreibungeh 2010 auf AK- /-HK-Basis und dem Faktor, der die
Preisanderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wiedergibt.

Abschrezbungzom = Abschreibung X" . Faktor,; ,,,|

Belsglel

Abschrezbungmm 1
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3 Neuanlagen, die im Jahr 2007 aktiviert wurden

Bei Anlagenzugangen im Jahre 2007 handelt es sich um Neuanlagen fiir die kein Wechsel
der Nutzurigsdéuer gemal § 32 Abs. 3 S. 3 GasNEV in Frage kommt. Der kesiwert zum
31.12.2010 und die Abschreibungen 2010 kénnen demnach -analog zu Beispiel 2- auf direk-
tem Weg ermittelt werden. Eine Bewertung auf Tagesneuwertbasis entfallt hier aufgrund des
Vorliegens einer Neuaniage im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV.

- Belsplel

disch geschitzt

7 e e e
Govaito Niungsdater: - sdae
Nu&ungsdauefspanne 55b|s65Jahre

3.1. Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2010 auf AK- / HK-Basis

Grundlage fur die Ermittiung der Restwerte zum 31.12.2050 auf AK/HK-Basis bilden die his-
torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die vom Netzbetreiber gewéhlfe Nut-
zungsdauer, sofern diese sich innerhalb der durch die Anlage 1 zur GasNEV vorgegebenen
Nutzungsdauerspanne befindet. Der Restwén auf Basis der AK / HK zum 31.12.2010 ermit-
telt sich unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum 31.12.2010 stattgefundenen Werte--
verzehrs von den historischen Anschaffungs- und Herstell'u"ngskosten.

AK/HK

ND gewdhit

RS, = AK | HK -

- (2010 +1 - Anschaffungsjahr)
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3.2. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AK- / HK-Basis
Die Ermittiung der Jahresabschreibungen 2010 auf AK- / HK-Basis, welche den vom An-
schaffungsjahr bis zum 31.12.2010 stattgefufwdenen Werteverzehr darstellt, erfolgt durch

Division der Anschaffungs- / Herstellungskosten durch die von der Netzbetreiber gewahite
Nutzungsdauer.

|Abschreibung g, ™ = f;/_g :fwffi
Abschrezbmg;(ﬁéﬁf 19000006
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Aniage EK-Zins § 7 Absaiz 7 GasNEV

Zinssatz fiir das dle Elgenkapitalquote von 40 % lbersteigende Eigenkapital (§ 7 Abs. 7 GasNEV)

.

Il. Festverzinsiiche Wertpaplers inlindischer Emittenten / Kapitilmarktstatistik der Deutschen Bundesbank
7b) Umlaufsrenditen nach Wertpaplerarten

% p.a.
hankuehul&vouchnlbumon Anisihen der dffentlichen Hand
Mittelwart
von
10-Jahres-Durchschnitt
Hypothekenpfandbriefe,
10-Jahres-Durchschnitt.
Schuldver- Anilslhen Nicht-MFls,
schrelbungen . 3
von Sonstige .Anleihen von 10-Jahres-Durchschniit
Hypoth-kmﬂ Offentiiche | Spezialkradit-| Bankschuld- | Unternehmen Anisihén der Sifentlichen

Jahr amt | zusammen | pfandbriefe | Pfandbrisfe | _Instituten \MMM' (Nicht-MFis) | insgesamt |zusammen | Hand insgesamt |

2001 48 49 4.9 438 & 50 59 47 . 47 4,6 6

2002 4,7 4,7 4,7 4,7 4, 50 8,0 4,6 4,6 4, .5,6]

2003 X 3,7 37 Y 3, 4,1 X 3, . 38 4, 45

2004 : 3,7 8 : ! 6 8 49 37 3,7 4,0 40

2005 N 3, 3, 0 31! L3 3 3, 3.2 34 32

2006 X 3 3,8 38 38| . 9 4, 3, T 38 40

2007 4, 4,4 4,4 4.4 4,4 4.6 4, 4,2] 42] 4,

2008 4, 4,6 4,8 4.5 4,3 5.0 [X 4, 4,0 4,0 4

2008 3, 35 3,3 3.4 3,3 4,2 3, 3.0 3.2 4,

2010 26 27l 28 2,6} 26 31 40 24 24 27 37 388 av8| - 378 4,19 ;

¥ Nur futurefshige Anteihan; als ungewogener Durchschnitt ermitielt. 8 . . . ' .

IZImntz gemiB § 7 Abs. 7 GasNEV = (3,85% + 4,06% + 3,78%) /3= 4,19 % ‘ . I
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« welsindizes zur Ermittiung der Tajesnouwono geméR § 8a GasNEV

Gbrige ppen mit der ]
a uppe dar aus Stabl (IV.1.1, V.12, IV.1.3] (15,18, 17,18, L9.1, 1.9.2, 1.10.1, L10.2, N, HEA, 1.2, L3,
der und 02,13, 14, liLs, V.9) gruppe der V.14, V.12, IV.1.3, V.2, V.3, IVA, IV.5) sofern Auslegungsdruck > 16 bar) HL4, 115, LS, LY, V.6, IV.7, V.8, V.1, V.2, V.3, V.4, V.5,
: ’ ; V.8, V.7,V.8, VL)
‘wu-mmm ;
| 8, hngswarte Erzeugerpraiss|
Guwerbiche [Sewerblche oqsile fir: | Gemwtiche | Baulsistungen| SAelstinge for 16139 "Ontskandie” Orakanaty”  |(Yotkatiote pewerbicne | Lr2euoeprele
Betriabsgebau elriabsgeb 19134191 Belrabegebiu s nam i Hete  |RENOL Vgl Produids (ohne] & 970 che
o {ohne Usy) (40 (it erstelle  [de (verkatiols Tetbas (o [Bauwer e ivarkaltate eamy Tabellenblalt § rodukee (ohnel Produide
5 ust) Wohngebaude {Reihe) sty Tiafbau (mit Base i Gm Abe. 1,2 Nr. gnisse) {insgasamt)
(Basis 1913) ust) :éﬂ 3 (Datat) ;
|indexreihe . :
(indasrsne  [imierEte ndecshe  [gemak8se [ findeens |Miemshe . |indueaine: |indereihs [Indexreihe gemas ’ .
gemdl §6a Abs. 2 Ne.1 |Verkettung [gemas 552 e, 1 und 2 |Faitorwerta geman §82 Abe. 2 Ne.2 Verketiung bis|gemas §6a gemil §6a |§SaAbe. fund2 | Faktorwatte mas gemans §6a N 4 Fakiorwerte
Avs. N1 (R CeT b e58  JAbe 21 b [Nea TN HAbe ne2 | IPLHE Lsss Abs. 2Nr.2b) Abs.1und2  |fir, S (Vetkettung - Ave. 1Nrd (A 2NEA oo eung i
(1068-2010) | con 19441058 f(W. (1968 - 2010) " - 1948 1958 N3 bis 1949) (1976 - 2010} |(1949 - 1976) von 1949 -
ahr bls 1044) - :
2010/ 113,00} 113,00 1 1 111 111,30} 107,50 8 [X 109,20/ 1 1
112,00 112,00 - 11 1 110,70 1 110, 1 _0f 108,30} 08,30 1,001
2008 110,80 11 [ 1 08,50 108,80 g 121,70 1 112,00 112,00 87
7 1068 106,80 1,0581 105, 1 60 [T 1 101 106,60 08,
1 102,30 1,1048 . 102,50 402,50 e 102,50 102 1 1 106,30 1 037
2 00, 100, 11 100,00 100,00 : 1 100,00 1 1,007 00,00 00 032
2004} 98,00 8,00 8 11,1831 90 g8, 6 57 98,90 s4l . 11 30| 30 1
2003} 96,5 - . 1,4710 $0 89, S () 8,10] 204 00 $5, 1
zoozl 30 11734 1 4 i -100,30 T 12 © 9350 93, 167:
2001 96,1 0 10 1,9 100,80 1 1 76,10 10 94,1 Xl
85,70 9 m 80 Bk 100,80 80 64 224 91,20 91,20 197
1998} 00| 00 a 100,50 ¥ 35 100,50 67,94 1 50 50{ " ,220
| -1ml 9! 104,10 101, 9 2 101,10 70, 7 1 80 8ol
1997 10, 10 88, 102,80 1 102,80 89 20 1
1996] 26 11710 4 1 3 104,70 69,18 9 2131 90 89, 214,
1898| 30 30 1 106.50] . 1 Y 3 1 187! 91 1861
1994 4,1 84,10 1 50 3 108,50 .84 e 1 80 80 A
1 30 1 1 4 X 104,30! = 1 g 2201
_1982] 88,20 89, 1 s, 01, 101,40 79, 1 0 ] 21
1991} . 84,00 84,00/ 84 3 30! 88, 95,30 1 1 282 88,10 88,
18! 79,10 10 78,10 70 88,70 71,59 [ 41, 86,30 30
1989f "~ 7450 _T1458 T4 . 1,5188 1 10 8310 9 78,17 85, 00 284
1888] __72,00 72,00 1 80,80| 80 80,80/ 87, 7551 X 80 80 31
1987| 70,40/ 70,4 70, 1 60 79 : 8] . 74,381 I 81,60 81
1988/ 90 88 : 1,840 78,20 78,20] 7820 68,81 74,88 ¥ 4
1 50 67, _1.67 76,50) 78,80] 76,50 68, 34 .84,1 84, 1
1984 67,10 87,10 67,4 1,8841 20 20 84,15 7 30 1
1983 70| [ 1 75,40 75,40 81 ; 80,10 10 363
A 84, 7 70 70! 75,70 8588 331 78, i { ‘1,387
1981 10 10| 0 81 17,10 10 7, 69,15 587! 74,00 74,00 47!
1980 9318 75,10/ 0 : 10 1 30 STt
19, 20 1241 67,90 €7, b 90 8577 05| 741 10 10 877
1978 9,50 __ 48, 81,80 81, & 61,80 [ 12 X 0 J38!
1 47,40 47,40 47,40 40 5i 7 40 65 50 00 00! 1,761
187 50 45,50 46,50 40 56,40 40 3 86/ 60,30 30 81
1978 3,80 80 2 30| . 81 i 878
1974 70 7 70 54,30 54,30 30 80 £ &5,
1873 40, 14 30| 1 8, 23!
90 37, a7, 9815 00 49, 45,00 44,91 36 7 4,40 3
197 10 3 36,10 31 40| 47,40 44,91 46,40 Q 20 44, A36
1870 80 8o 3, 43,80 4, = 43, 4418 95(" 4 41,40}
960 21,60 27,80 7,40 37, > - 37,40 4 818 40,93
1 50 50~ D) * A 37, 821 80| il
1967 00/ 4 A0 1 & P 4,11 78| 38,80
1968, 2 44| 3 35, X 38,74 833 40 51
1985 50 76 75 5634 80| 38, A1) 58 38,80 40,
1964] 70, 23,82/ 82| 724 40 E: 82 33,1 37,90/
1963 21,80 7] 80! 385 38,80 37,40 5 1
A 50/ 02 02 1 = 0] 1 34,11 442! 17 37, 54 33
961 19,40 44 -20,44]. X 30,40 32 44,75 37,10 [T 50
1660 18, 19,28 - 19,28 - . 28,30] a8 A7) 35, 40 71 8
1650 17,10 18,02 il 20 5 5 58 1 34, 171 00 &
195 16,50 17,39 a7 38 893 7 ¢ 25,58 Z] 37, 4
1957 36|~ 1685 36 24, 44 4 40 F1Ai]
18568 .26 - 8,94 ; 31,24} 70 (1]
1958 6 ] "méi 16 2 23 41,08 43 4 994
1954 ool 1504}~ 5154] 12 81 29, 7 4
853 - 7, N 43,08 9 10 3
A 77 48 127 00 3
951 4,52 21 33 1§ 4 4
950) 1 18 g ;2;0 548
1849 18/ 18,37 34 &
848 3.83] 7182 ; — §
1947 13[" 671 10,5801 -
946 9,14 12.3677]
1948 .71 8,56 13,208
1944 65 8,28]




88,70 64,68

87,70 63,93

97,20 70,86

97,50 71,08

98,20 71,59

97,10 70,79

92,70/ 67,58

91,20 66,48

95,90 69,91

84,10 68,60

88,00 64,15

86,30 62,91

90,10 65,68].

78,50 57,23

77,10 56,21

78,50 5577

75,60 55,11

73,60 53,85 53,65

75,50 55,04 55,04

73,50 53,58] 53,58

76,20 55,55

67,00 48,84

81,60 14,91

61,60 44,91

60,60 44,18

56,70 41,33

55,00 40,10 56,90
57,80
61,70
61,60
61,90
81,90
62,80
63,50
64,10
64,10
64,50
63,40
59,90
58,30
56,50
58,30

' 56,00

40,20
32,90
31,70

89,16 12312
88,15] 1,2453
89.18_l. 1
85,61 1.2823|"
81,86 " 1,3412
78,17, 14,4043
75,51 1,4538
74,35] 1,4765
74,88 1,4660
73,34 1,4969)
71,38 . 1,5378

7041 11,5583

_71.68{ 15312

_89,15] 1,5875
e'rﬁ]r. ~1,6254)
6305] . 17412
B912] 1
5650f. . - 19429
85,86 . 1,9654
5481] . 20102
5480] 20033
50,08 . 2,1922
47,36 179
46,40 2,3858| -
43,95] . 24978
38,97 2,8168
37,58 2,9214
36.76] 9866
38,74 2,8337
38,59 2,8450
39,18 2,8022
38,80 2,8295
38,17 2,8763
37,10} 2.9589)
35,94 3,0542
34,62 3,1713
33,53 3.2741|
32,74 3‘.3529|
31,24 3,5139
30,43, 3,6078)
29.20( '3,7596
29,65 3.7031
29.45] 3.7279|
24,15 4,5450

2035 : 5.3@50'
20,55 5,3409




	Beschluss BK9-11-8095V
	GRÜNDE
	1. Sachverhalt
	II. Rechtliche Würdigung
	III. Meldepflichten
	IV. Netzübergänge
	V. Gebühren
	VI. Anlagenverweis
	RECHTSMITTELBELEHRUNG



